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Vorwort 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

ich habe lange überlegt, welche Reihenfolge für die Anrede angebracht wäre. Mir liegt aber 
daran, zunächst einmal die Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen, weil sie 
Ausgangspunkt und Ziel bildungspolitischer Entscheidungen und Maßnahmen sind. Es ist die 
Pflicht aller, die über Bildung nachdenken und diese gestalten, Kindern die beste Qualifikation 
zu ermöglichen und das notwendige Rüstzeug für das weitere Leben mit auf den Weg zu 
geben. Von daher müssen wir Rahmenbedingungen an unseren Schulen schaffen, unter denen 
eine optimale individuelle Förderung erfolgen kann.  

Ich bin davon überzeugt, dass die Einführung der Selbstständigen Schule ein richtiger Schritt in 
die richtige Richtung ist. Unsere Schulen brauchen weniger bürokratische Gängelei und mehr 
Gestaltungsfreiheit. Viele Probleme lassen sich vor Ort, in konkreter Absprache zwischen 
Schulleitung, Lehrkräften und Partnern, besser lösen: Deshalb ist es sinnvoll, dass ebenfalls vor 
Ort auch Entscheidungen getroffen werden können.  

Mit der Einführung der Selbstständigen Schule kommen auf alle Beteiligten Aufgaben und Her-
ausforderungen zu, die sie nicht im Alleingang bewältigen können. Entscheidungsfindungen 
sind kooperativ zu gestalten: Sie beziehen ausdrücklich alle jeweils Beteiligten mit ein.  

Voraussetzung hierfür ist ein Lernprozess und gegenseitiges Vertrauen: Die Schulen lernen, die 
neu übertragene Verantwortung produktiv zu nutzen. Es wird ihnen zugetraut, dass sie den 
Weg zu mehr Qualität selbst finden. Sie vertrauen selbst darauf, sich an verlässlichen Rahmen-
bedingungen orientieren zu können. Die Lehrerinnen und Lehrer vertrauen ihrer Schulleitung, 
dass diese mit ihren erweiterten Freiräumen sensibel umgeht. Die Eltern wiederum vertrauen 
darauf, dass ihre Kinder erfolgreich lernen können – in einem von gegenseitigem Respekt ge-
tragenen Gemeinschaftsgefüge. 

Auch ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und lade Sie mit dieser Broschüre ein, mitzudiskutieren und 
mitzugestalten: Demokratie an der Schule vollzieht sich durch Mitwirkung.  

Ich wünsche uns allen viel Erfolg bei der Gestaltung der Selbstständigen Schule und grüße Sie 
herzlichst 

 

 
Henry Tesch 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

 
 

 



 

1 Warum Selbstständige Schule? 
Alle wollen, dass Schule besser wird, dass jede Schülerin und jeder Schüler den 
bestmöglichen Schulabschluss erreicht, in einer guten Atmosphäre lernen kann, 
Verantwortung für das eigene Lernen übernimmt und in der Lage ist, die Lern-
prozesse selbstständig zu organisieren. 

Selbstständige Schulen haben deshalb die Selbstständigkeit der Schülerinnen und 
Schüler zum Ziel. 

Angesichts der demographischen Entwicklung erhält die gesellschaftlich ohnehin 
bedeutsame Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer eine neue Dimension: Jede 
Schülerin, jeder Schüler hat außergewöhnliche Fähigkeiten, besondere Stärken – 
diese gilt es zu erkennen und zu fördern. Entsprechend sind Wege auszuloten, wie 
diese Fähigkeiten optimal entfaltet und die Lernenden in ihrer Motivation zum 
Kompetenzerwerb gestärkt werden können. Lehrkräfte sind auch wichtige 
Bezugspersonen, um den Lernenden die untrennbare Verbindung von Werten und 
Bildung vor Augen zu führen und sie für ein Gemeinwesen zu sensibilisieren, 
dessen Pfeiler Respekt vor der Würde und Individualität des Anderen und die 
Bereitschaft zu solidarischem Handeln sind. 

Sichtbare Bildungserfolge erreichen insbesondere diejenigen Länder, die den 
Schulen einerseits klare Vorgaben machen und Ziele setzen, ihnen andererseits je-
doch Freiräume eröffnen und ihre Eigenverantwortlichkeit stärken sowie die Errei-
chung der Ziele überprüfen.  

Selbstständigkeit von Schulen wird von der Überzeugung getragen, dass die Ver-
antwortlichen vor Ort die spezifischen Bedingungen des Lernens ihrer Schülerinnen 
und Schüler am besten einschätzen und deshalb für sie die optimale Förderung 
planen und durchführen können. Damit übernehmen sie zugleich eine höhere Ver-
antwortung für den Erfolg ihrer schulischen Arbeit. 

Die Selbstständige Schule gestaltet Freiräume im Rahmen staatlicher Vorgaben. 
Bei den Vorgaben gilt die Devise: So viel wie nötig, so wenig wie möglich! 

Staatliche Vorgaben beschränken sich im Wesentlichen auf:Staatliche 
Vorgaben – Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz (KMK), 

– die Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfungen (EPA) der 
KMK, 

– die KMK-Bildungsstandards, 
– das Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und die dazugehörigen 

Rechtsvorschriften, 
– die Rahmenpläne. 
Darüber hinaus sind die haushaltsrechtlichen Vorgaben des Landes1 und der 
Gebietskörperschaften zu berücksichtigen. 

Bereits jetzt haben die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern viele Freiräume wie 
z. B. im § 39 des Schulgesetzes festgeschrieben. Diese sollen künftig erweitert wer-
den in den Bereichen: 

Freiräume  

– der Weiterentwicklung des Unterrichts mit dem Ziel, das selbstständige Lernen 
aller Schülerinnen und Schüler zu fördern; 

– der Erarbeitung schulinterner Stundentafeln, die sich sowohl an staatlichen Vor-
gaben als auch an den Gegebenheiten der Schule orientieren; 

                                                 
1 Höhe der veranschlagten Mittel, Stellenpläne und Bewirtschaftungsregelungen 
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– der Entwicklung schulinterner Lehrpläne auf der Grundlage der geltenden Rah-
menpläne sowie der KMK-Bildungsstandards; 

– der Erarbeitung von Schulprogrammen; 
– der schulinternen Festlegung von Klassen- und Gruppengrößen unter pädagogi-

schen Gesichtspunkten; 
– der zielgerichteten Verwaltung der zur Verfügung stehenden Stellen und – so-

weit vom kommunalen Haushaltsgesetzgeber unterstützt – auch der Sachmittel; 
– der Stärkung der Team-Arbeit von Lehrkräften. 

Die Schulen bewerten und entwickeln die eigene Arbeit im Rahmen der Internen 
Evaluation und setzen sich neue Ziele. Sie nutzen die Ergebnisse von Vergleichs-
arbeiten sowie – im Falle der weiterführenden Schulen – der Zentralen Abschluss-
prüfungen zur Unterrichtsentwicklung, um gleiche Bildungschancen für alle Schüle-
rinnen und Schüler zu ermöglichen. Im Rahmen der Externen Evaluation legen die 
Schulen Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit und dem Schulamt ab. Die 
Externe Evaluation mündet in einer Zielvereinbarung zur Verbesserung der Schul- 
und Unterrichtsqualität zwischen Schule und Schulamt. 

Überprüfen der 
Ergebnisse 

Um den Schulen das erfolgreiche Erreichen ihrer Ziele zu ermöglichen, werden sie 
durch das Bildungsministerium mit einem umfangreichen Beratungs- und Fortbil-
dungsangebot unterstützt. Die Fortbildungen für Schulleiterinnen und Schulleiter 
werden im Schuljahr 2007/08 beginnen, um eine stufenweise Einführung der 
Selbstständigen Schule mit Beginn des Schuljahres 2008/09 gut vorzubereiten. 

Unterstützungs
angebote 

Durch das Modellvorhaben Mehr Selbstständigkeit an Schulen, an dem von 2004 
bis 2007 zwanzig Schulen teilgenommen haben, liegen positive Erfahrungen und 
Ergebnisse vor, die genutzt werden und für alle Schulen hilfreich sein können2. 
Auch andere, bereits vorhandene und bewährte Elemente der Schulgestaltung in 
Mecklenburg-Vorpommern, wie z. B. die Schulprogramm-Arbeit, werden aufgegrif-
fen und ausgebaut.  

Dem Stufenplan (s. S. 6) entsprechend sollen alle Schulen in Mecklenburg-Vor-
pommern ab dem Schuljahr 2008/09 Freiräume verstärkt nutzen können. Die 
Aufhebung des Einzugsbereichs für die örtlich zuständige Schule wird geprüft. Sie 
würde es den Erziehungsberechtigten ermöglichen, die Schule für ihr Kind frei zu 
wählen. Der Wettbewerb der Schulen untereinander würde gefördert und zu einem 
erweiterten Bildungsangebot für die Schülerinnen und Schüler führen. 

Perspektiven 

                                                 
2 s. Erfahrungen aus dem Modellvorhaben Mehr Selbstständigkeit für Schulen unter 
http://www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule/ 
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Maßnahmen im Schuljahr 2007/08 
● Darstellung des Konzepts zur Einführung der Selbstständigen 

Schule und der schülerbezogenen Mittelzuweisung auf der 
Basis der Daten des Schuljahres 2007/08 

● Diskussion des Konzepts mit Partnern   
● Fortbildung der Schulleiter 

Maßnahmen im Schuljahr 2008/09 
(ohne Änderung des Schulgesetzes) 
● Einsatz der Steuergruppen 
● Abstimmung mit dem Schulträger zur Mittelbewirtschaftung 
● Förder- bzw. Lernpläne  
● Verändertes Leitbild der Schulaufsicht 
● Interne Evaluation 
● Fortbildungspläne 
● Erziehungsvereinbarung 
● Unterrichtsentwicklung auf der Grundlage der Auswertung von 

Zentralen Abschlussprüfungen und Vergleichsarbeiten 
● Schülerbezogene Berechnung von Komponenten des Anrech-

nungsbedarfes 
– Leitungspool  
– Schulpool 
– Schulamtspool 
– Beratung und Diagnostik zur Feststellung des Sonder-

pädagogischen Förderbedarfs 

Maßnahmen im Schuljahr 2009/10 
(nach Änderung des Schulgesetzes) 
● Schülerbezogene Berechnung des Grundbedarfes 
● Schülerbezogene Berechnung des Zusatzbedarfes 
● Gestaltung der Gruppengrößen durch die Schulen 
● Kontingent-Stundentafeln  
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2 Grundlagen der Selbstständigkeit von Schule 
Es bedarf mehrerer Voraussetzungen, damit Selbstständigkeit der Einzelschule 
unter dem Aspekt von Unterricht und Erziehung gelingen kann. Diese Voraus-
setzungen stehen zueinander in einem Beziehungsgefüge und sind miteinander ver-
netzt. 

Die Motivation für eine Sache ist abhängig davon, ob man durch Vorschriften einge-
zwängt ist oder selbstverantwortlich das eigene Umfeld aktiv mitgestalten kann. Ein 
Begriff ist mit der Selbstständigkeit von Schulen untrennbar verbunden: Vertrauen. 
Von daher muss der Staat Verantwortung so delegieren, dass Schulen einen 
großen Teil ihrer Arbeit selbst planen und durchführen können. Schulen können so 
lernen, von dieser neuen Verantwortung Gebrauch zu machen und die gebotenen 
Freiräume produktiv zu nutzen. 

Vertrauen 

Den Schulen werden durch den Staat langfristig verbindliche Rahmenbedingungen, 
auf deren Grundlage sie planen können, zugesichert. 
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Mehr Freiheit bedingt mehr Verantwortung: Selbstständige Schulen tragen die Ver-
antwortung für die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler. Diese werden an den 
nationalen KMK-Bildungsstandards gemessen und durch Vergleichsarbeiten, Zent-
rale Abschlussprüfungen sowie durch die Externe Evaluation kontrolliert. 

Verantwortung 

Alle Beteiligten bei der Einführung der Selbstständigen Schule, die Schülerinnen 
und Schüler, die Erziehungsberechtigten, die Lehrkräfte und die Schulaufsicht müs-
sen bei diesem Prozess ihre Rollen neu definieren. Viele Entscheidungen, die bis-
her auf der Ebene des Staates getroffen wurden, gehen auf die Schulen über. Dar-
aus folgt eine größere Verantwortung aller an der Schule Beteiligten. Dieser Ver-
antwortung wird man nur durch intensivierte Kommunikation gerecht werden kön-
nen. 
Kooperation aller Beteiligten an Selbstständigen Schulen erfolgt im Rahmen der 
Unterrichts-, der Personal- und der Schulorganisation. 

Kooperation 

Zu den Möglichkeiten der Kooperation gehört z. B. die Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen, Horten, Kindertageseinrichtungen und Institutionen der Jugendhilfe, um die 
Übergänge (Kindertageseinrichtung/Grundschule und Grundschule/Regionale 
Schule, Regionale Schule/Gymnasium bzw. Fachgymnasium) fließend zu gestalten. 
Sonderpädagogische Förderzentren arbeiten integrativ und kooperativ mit 
allgemeinbildenden Schulen zusammen. 

Die Unterrichtsorganisation muss die Kooperation der Lernenden untereinander 
(Schüler lernen von Schülern), der Lehrer untereinander (Teamteaching) sowie die 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Eltern, Institutionen) beinhalten. 

Neben einer verstärkten Führung durch die Schulleitung erfordern Selbstständige 
Schulen mehr Mitsprache, Mitgestaltung und Mitverantwortung von Erziehungs-
berechtigten, Lernenden und Lehrkräften. Die aktive Mitarbeit erfolgt wie bisher in 
den bestehenden Gremien. Ergänzend zu dieser Gremienarbeit können weitere For-
men der Zusammenarbeit zwischen den Partnern vereinbart werden. So ist es z. B. 
möglich, dass die Schulen Vereinbarungen mit Erziehungsberechtigten, Lernenden 
und Lehrkräften über Leistungs- und Verhaltenserwartungen abschließen. 

Partizipation 

Die Hervorhebung der Besonderheit der eigenen Schule erleichtert die Identifikation 
aller Beteiligten mit ihr. Diese Identifikation ist unabdingbar, um die Umsetzung 
eines von allen getragenen und mitverantworteten Leitbilds zu gewährleisten. 

Identifikation 

Es entsteht das Bewusstsein einer gemeinsamen Unterrichts- und Erziehungsarbeit, 
in der die Schulen eigenverantwortlich ihre Ideen und Ansätze für erfolgreiches und 
individuelles Lernen entwerfen und realisieren.  

Ein wichtiges Merkmal einer Selbstständigen Schule ist die Transparenz ihrer Ent-
scheidungen und Ergebnisse. Selbstständig zu entscheiden heißt, auch Verantwor-
tung für die Ergebnisse zu übernehmen und dies zu kommunizieren. 

Transparenz 

Über die erfolgreiche Umsetzung der einzelnen Schritte ist die Schule rechen-
schaftspflichtig. Rechenschaft wird z. B. abgelegt durch Tests, Zentrale Abschluss-
prüfungen, Vergleichsarbeiten sowie durch die Externe und Interne Evaluation, aber 
auch über die Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel. 

Die Rechenschaftspflicht soll als Chance zur Verbesserung gesehen werden. Zu-
gleich dient sie auch einem tieferen Selbstverständnis, das zu einem erhöhten 
Selbstbewusstsein und zu Selbstständigkeit führt. 
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3 Arbeitsfelder der Selbstständigen Schule 
Das Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommerns § 39 a verpflichtet Schulen, in einem 
demokratisch gestalteten Prozess ein Schulprogramm zu erarbeiten. Kern des 
Schulprogramms und zugleich der Handlungsrahmen für alle an den Bildungs- und 
Erziehungsprozessen der jeweiligen Einzelschule Beteiligten ist das Leitbild. Die 
Unterrichtsqualität steht dabei im Mittelpunkt des Schulprogramms. 

Schul-
programm  

Eine gute Orientierung für die Erarbeitung des Schulprogramms sind der Referenz-
rahmen Schulqualität sowie die Broschüre Gute Schule. Handreichung zur Entwick-
lung eines Schulprogramms3. 

Leitbild und Schulprogramm 
Das zentrale Steuerungsinstrument einer Selbstständigen Schule ist 
das Schulprogramm mit seinem Leitbild. 
Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme arbeitet das Kollegium 
unter Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungs-
berechtigten, des Schulträgers und außerschulischen Partnern an 
gemeinsamen Vorstellungen. Daraus entsteht ein Leitbild, das Aus-
kunft über die pädagogische Grundhaltung und die erzieherischen 
und unterrichtsbezogenen Grundsätze gibt.  
Das Schulprogramm beschreibt den Weg, der zu gehen ist, um sich 
dem Leitbild der Schule zu nähern. Dazu werden 
– die konkreten kurz- und mittelfristigen Ziele,  
– die Kriterien, an denen der Erfolg gemessen werden kann, 
– die Maßnahmen zur Umsetzung und 
– die Verfahren der Evaluation der gesetzten Ziele 
formuliert. 

 

Das folgende Schema des Referenzrahmens stellt Kernbereiche einer qualitativ 
guten Schule dar. In ihm werden sechs Qualitätsbereiche in 21 Merkmalen 
beschrieben, die im Rahmen der Externen Evaluation der Schulen in Mecklenburg-
Vorpommern untersucht werden. Es ist hilfreich, eine Auswahl dieser 
Qualitätsbereiche als Grundgerüst für die Erarbeitung eines Schulprogramms zu 
nutzen und an ihnen die Interne Evaluation auszurichten. 

Referenz-
rahmen 
Schulqualität 

                                                 
3 BM/L.I.S.A.: Gute Schule. Handreichung zur Entwicklung eines Schulprogramms 
(www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule/) 
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Qualitätsbereiche 

 
Qualitätsbereich 1: Ergebnisse der Schule 
1.1 Persönlichkeitsbildung 
1.2 Schulleistungen im Vergleich 
1.3 Schulabschlüsse und weitere Bildungswege 
1.4 Einstellungen der Schülerinnen und Schüler, der Erziehungsberechtigten und der Lehr-

kräfte zur Schule 

Qualitätsbereich 2: Unterricht 
2.1 Schulinterne Lehr- und Fachpläne 
2.2 Unterrichtsgestaltung 
2.3 Spezielle Schülerunterstützung – und -förderung 
2.4 Leistungsanforderungen und -bewertungen 

Qualitätsbereich 3: Lehrerprofessionalität und Personalentwicklung 
3.1 Zielgerichtete Personalentwicklung  
3.2 Arbeits- und Kommunikationsstruktur im Kollegium 
3.3 Personaleinsatz der Beschäftigten 

Qualitätsbereich 4: Schulmanagement 
4.1 Schulleitungshandeln 
4.2 Wahrnehmung der kooperativen Gesamtverantwortung 
4.3 Qualitätsmanagement 
4.4 Verwaltungs- und Ressourcen-Management 
4.5 Schul- und Unterrichtsorganisation 

Qualitätsbereich 5: Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung 
5.1 Schulprogramm 
5.2 Selbstevaluation der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
5.3 Entwicklung der Schule als Ganzes 

Qualitätsbereich 6: Schulkultur und Schulklima 
6.1 Schulkultur 
6.2 Schulklima 
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In einer Selbstständigen Schule bestehen vielfältige Möglichkeiten, diese Qualitäts-
bereiche im Schulprogramm auszugestalten und so der Schule ihr eigenes Profil zu 
geben.  

3.1 Unterrichtsentwicklung 

Der Unterricht ist das zentrale Arbeitsfeld der Selbstständigen Schule. Ziel muss es 
sein, das selbstständige Lernen aller Schülerinnen und Schüler zu fördern. Jede 
Schule ist zur individuellen Förderung der Lernenden verpflichtet. Alle Maßnahmen 
der inneren und äußeren Differenzierung sowie der sonderpädagogischen 
Förderung tragen zu diesem Ziel bei und spielen in allen Unterrichtsfächern eine 
Rolle. 

Bei der Erarbeitung des Schulprogramms verständigen sich alle an Schule Beteilig-
ten auf gemeinsame Standpunkte für eine gute Unterrichtsqualität und bestimmen 
den Weg dahin. 

Kriterien für 
guten 
Unterricht 

Eine Ist-Stand-Analyse bildet den Ausgangspunkt: Welche Stärken, welche Schwä-
chen hat der Unterricht an unserer Schule? Folgende Kriterien für guten Unterricht 
können sowohl für diese Analyse als auch für die Neuorientierung hilfreich sein: 

Bei der Vorbereitung des Unterrichts orientieren sich die Lehrkräfte: 
– an Rahmenplänen und KMK-Standards; 
– an den Unterschieden im Lernstand und Leistungsvermögen der Schülerinnen 

und Schüler; 
– an den Bedürfnissen und Interessen der Schülerinnen und Schüler durch deren 

Einbeziehung in die Planung und Gestaltung der Lernprozesse;  
– an Planungen der Lehrerteams. 
Kriterien für guten Unterricht4 sind: 
1. Klare Strukturierung des Unterrichts (Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit; Rol-

lenklarheit; Absprache von Regeln, Ritualen und Freiräumen)  
2. Hoher Anteil echter Lernzeit (durch gutes Zeitmanagement; Pünktlichkeit; Aus-

lagerung von Organisatorischem; Rhythmisierung des Tagesablaufs)  
3. Lernförderliches Klima (durch gegenseitigen Respekt; verlässlich eingehaltene 

Regeln; Verantwortungsübernahme; Gerechtigkeit und Fürsorge)  
4. Inhaltliche Klarheit (durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung; Monitoring 

des Lernverlaufs; Plausibilität des thematischen Gangs; Klarheit und Verbind-
lichkeit der Ergebnissicherung)  

5. Sinnstiftendes Kommunizieren (durch Planungsbeteiligung; Gesprächskultur; 
Schülerkonferenzen; Lerntagebücher; Schüler-Feedback)  

6. Methodenvielfalt (Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der Handlungs-
muster; Variabilität der Verlaufsformen; Ausbalancierung der methodischen 
Großformen) 

7. Individuelles Fördern (durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere Diffe-
renzierung und Integration; durch individuelle Lernstandsanalysen und abge-
stimmte Förderpläne; besondere Förderung von Schülern aus Risikogruppen)  

8. Intelligentes Üben (durch Bewusstmachen von Lernstrategien; Passgenauig-
keit der Übungsaufgaben; methodische Variation)  

9. Klare Leistungserwartungen (durch Passung und Transparenz; klare Rück-
meldungen)  

10. Vorbereitete Umgebung (verlässliche Ordnung; geschickte Raumregie; Bewe-
gungsmöglichkeiten; Ästhetik der Raumgestaltung)  

                                                 
4 H. MEYER: Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor, 2004 
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Rhythmisierung des Unterrichts (Aus einem Erfahrungsbericht des 
Modellvorhabens Mehr Selbstständigkeit für Schulen)5

Durch Rhythmisierung lässt sich der Schulalltag neu gliedern. Lernphasen 
werden zeitlich durch Phasen der Erholung unterbrochen. Der Unterricht 
findet in Blöcken zu 90 Minuten statt und die Wochen- und Jahresplanung 
der Fächer und Fächergruppen kann flexibel organisiert werden. 
Der Unterricht erfolgt überwiegend in Doppelstunden, sofern von den 
Fachkonferenzen nicht anders gewünscht. Einstündige Fächer werden im 
Wechsel mit anderen einstündigen Fächern als Doppelstunde für ein 
Halbjahr unterrichtet (epochaler Unterricht, Blockung).  
Im Rahmen der Ganztagsschul-Angebote haben die Schülerinnen und 
Schüler täglich die Möglichkeit, außerhalb des obligatorischen Unterrichts 
Hausaufgaben selbstständig oder unter Aufsicht zu erledigen. 
Das Überführen der Einzelstunden in Unterrichtsblöcke zu je 90 Minuten 
durchbricht dabei den lernpsychologisch problematischen schnellen 
Wechsel der Fächer und Themen. Die Unterrichtsblöcke öffnen den Weg 
vom kurzschrittigen Lernen an Einzelthemen hin zu einer umfassenderen 
Bearbeitung von Lerninhalten. Sie erfordern eine erhöhte Konzentration 
auf einen Sachverhalt und verbessern die Intensität und die Nachhaltig-
keit des Lernens. Die längere Unterrichtszeit bedingt einen Methoden-
wechsel, der durch die Lehrkräfte verantwortlich zu planen und umzuset-
zen ist. 90 Minuten Frontalunterricht verbieten sich! Bei den Lehr- und 
Lernformen sind ein Wechsel zwischen offenem Lernen, Stationenlernen 
und frontaler Unterrichtung sowie ein Mix an verschiedenen Sozialformen 
wie Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit notwendig. Lehrende und Ler-
nende erhalten die Chance, ihre Arbeit eigenverantwortlich einzuteilen 
sowie Arbeitsrhythmus und -zeit selbst bzw. mitzubestimmen. 
Ein weiterer Vorteil liegt in einem ruhigeren, entspannteren Tagesablauf: 
Die Schülerinnen und Schüler wechseln die Fachräume seltener, sie 
haben weniger Hausaufgaben für den nächsten Tag zu erledigen und 
auch die Schultaschen sind leichter geworden. Die Kollegen haben die 
Vorteile der Unterrichtsblöcke erkannt, weil ihr Schultag weniger hektisch 
geworden ist. 
 

 
Die Vorschläge zur Rhythmisierung des Schulalltags lassen sich effizienter realisie-
ren in Ganztagsschulen. Die gebundene Form der Ganztagsschule bietet auch die 
Chance zur Entwicklung einer neuen Lernkultur, die zu entspannterem Umgang 
zwischen Lernenden und Lehrenden und zu größerer Leistungsbereitschaft auf 
Seiten der Schülerinnen und Schüler führt.  

Ganztags-
schule 

Grundsätzlich gilt: Es gibt nicht die spezifische Methode für die Arbeit an Ganztags-
schulen, die an anderen Schulen nicht zum Einsatz kommen kann; wohl aber 
können durch die Spezifik der Ganztagsschulen bestimmte Methoden stärker zur 
Entfaltung gelangen. 
 
 

 

                                                 
5 s. Erfahrungen aus dem Modellvorhaben Mehr Selbstständigkeit für Schulen unter 
http://www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule 
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Beispiel für Blockunterricht (Erfahrungsbericht) 

 
 

 Stundenplan Klasse 7 (2. Halbjahr) 
 

 
1  Mathematik Englisch  

B
lo

ck
 1

 
Sport Englisch Geographie  Polnisch / 

Französisch 2  Deutsch  

 Hofpause 

3   

B
lo

ck
 2

 

 Polnisch / Biologie Mathematik Geschichte Mathematik Französisch 
4   

 
Hofpause 

Polnisch /  5   Französisch Kunst und Physik Deutsch Musik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bewertung der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte dient folgenden 
pädagogischen Funktionen: 

Rückmeldung 
– Noten helfen den Schülerinnen und Schülern, eigene Schwächen und Stärken 

wahrzunehmen und so ein realistisches Selbstbild aufzubauen;  
– Noten gewöhnen den Schüler an Leistungsvergleiche;  
Anreiz  
– Gute Noten motivieren, den Erfolg zu halten oder auszubauen;  
– Schlechte Noten sollen motivieren, Defizite auszugleichen;  
Kommunikation mit dem Elternhaus 
– Zeugnisse informieren die Erziehungsberechtigten, geben Anlass für Rückspra-

che mit der Schule und für verstärkte Unterstützung des Lernens.  

Die Bewertung ist Entscheidungsgrundlage für die Vergabe von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen oder Zugangsberechtigungen zu weiterführenden Bildungseinrichtun-
gen. 

In der Schule vorgenommene Bewertungen sollen gerecht und nachvollziehbar sein. 

Leistungs-
bewertung 

6  
Gestaltung 

Deutsch  

B
lo

ck
 3

 

7  Mittag/GTS Mittag/GTS Mittag/GTS Mittag/GTS  Mittag/GTS 

 

8  Englisch GTS  GTS  

B
lo

ck
 4

 

9       

ev./kath. 
Religion 

(2. Gruppe) 

 
Anmerkung: 
• Von den Fachlehrern Deutsch, Englisch und 2. Fremdsprache wurde im Vorfeld gewünscht, die vier 

Wochenstunden auf eine Doppelstunde und 2 Einzelstunden aufzuteilen 
• Epochaler Unterricht im 1. Halbjahr: Informatik, ev./kath. Religion (1. Gruppe), Philosophieren mit 

Kindern 
• Epochaler Unterricht im 2. Halbjahr: Geographie, ev./kath. Religion (2. Gruppe) 
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Portfolio  
Eine besondere Form der Leistungsdokumentation, die in stärkerem Maße 
die Selbsteinschätzung des Lernenden fördert, ist das Portfolio. In dieser 
vom Inhaber freiwillig, eigenhändig und zusätzlich zu den Zeugnissen 
zusammengestellten Mappe mit repräsentativen Arbeiten (Facharbeiten, 
Zertifikaten, Berichten über Projekte etc.) kann er seine Leistungen 
dokumentieren und künftigen Ausbildungsstätten oder Arbeitgebern 
vermitteln. 
Im Rahmen einer Präsentation kann der Lernende sein Portfolio vorstellen, 
Fragen dazu beantworten und es gewissermaßen "verteidigen". Damit wird 
schulische Leistung öffentlich und auch für Außenstehende nachvollzieh-
bar. 
 
 

Mit den nationalen Bildungsstandards wurde ein Maßstab zur Vergleichbarkeit von 
Ergebnissen schulischer Bildung geschaffen. Dies ist auch deshalb wichtig, weil in 
Deutschland mit Abschlusszeugnissen gleichzeitig Zugangsberechtigungen für wei-
terführende Bildungseinrichtungen erworben werden und somit die Frage nach der 
Vergleichbarkeit der Abschlüsse besonders bedeutsam ist. 

Implementa-
tion der 
Standards 

Die KMK-Bildungsstandards dienen der Schul- und Unterrichtsentwicklung, indem 
sie fachliche und fachübergreifende Ziele formulieren, die anschlussfähiges Lernen 
ermöglichen und für die weitere schulische und berufliche Ausbildung bedeutsam 
sind. Sie standardisieren nicht das Lehren und Lernen, sondern definieren norma-
tive Erwartungen, die zu erreichen sind. Der Grad ihrer Erfüllung wird durch Ver-
gleichsarbeiten überprüft. Zugleich liefern die KMK-Bildungsstandards Parameter für 
die Gestaltung der Zentralen Abschlussprüfungen sowie für die Interne und Externe 
Evaluation. 

 
Standards  
Die KMK hat sich auf Bildungsstandards für folgende Fächer verständigt: 
 Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss in den Fächern Bio-

logie, Chemie, Deutsch, Erste Fremdsprache, Mathematik und Physik, 
 Bildungsstandards für den Hauptschul-Abschluss (Jahrgangsstufe 9) in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Erste Fremdsprache, 
 Bildungsstandards für den Primarbereich (Jahrgangsstufe 4) in den 

Fächern Deutsch und Mathematik. 
Diese sog. KMK-Bildungsstandards6 7 sind abschlussbezogen und gelten in 
allen Bundesländern. Ihre Einhaltung wird durch Zentrale Prüfungen und Ver-
gleichsarbeiten festgestellt. Sie konzentrieren sich auf fachliches Wissen und 
Können (Sach- und Methodenkompetenz). 
Einige Rahmenpläne8 enthalten Standards, die jene Kompetenzen beinhalten, 
auf die der Unterricht auch gerichtet sein muss: Sozial- und Selbstkompetenz. 
 

                                                 
6 www.bildung-mv.de/de/publikationen/bildungsstandards/ 
7 Es ist davon auszugehen, dass durch die KMK auch für das Abitur nationale Bildungs-
standards entwickelt werden. 
8 www.bildung-mv.de/de/publikationen/rahmenplaene/ 
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In der Selbstständigen Schule ist es Aufgabe des Gesamtkollegiums, Unterricht und 
Erziehung im Zusammenwirken der Unterrichtsfächer zu planen, zu evaluieren und 
weiterzuentwickeln.  

Schulinterne 
Lehrpläne  

Auf der Grundlage der Rahmenpläne, der KMK-Bildungsstandards und weiterer 
KMK-Vereinbarungen (EPA u. a.) entwickelt die Einzelschule ihren schulinternen 
Lehrplan9. Dieser besteht aus den Fachplänen, die durch die Fachkonferenzen er-
arbeitet werden, sowie aus den Jahrgangsstufen-Plänen, die von den Jahrgangs-
stufen-Teams erstellt werden. 

Ein wesentliches Ziel der Selbstständigen Schule ist die individuelle Förderung jeder 
Schülerin und jedes Schülers. Um Förderpläne für die Schülerinnen und Schüler 
erstellen zu können, ist die diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte entscheidend. 

Individuelle 
Förder- bzw. 
Lernpläne 

Förder- bzw. Lernpläne – als Grundlage für das unterrichtliche Handeln – beinhalten 
Vereinbarungen über  
– die Ziele der individuellen Förderung,  
– die Rahmenbedingungen wie Arbeitsplatz-Gestaltung, spezifische Hilfen, Unter-

stützung und Beratung, 
– die Art der Überprüfung der erreichten Ziele.  

Für die Unterrichtsgestaltung ist stets zu fragen: Unterstützt sie das Lernen j e d e r  
S c h ü l e r i n  u n d  j e d e s  S c h ü l e r s ? Entspricht die Unterrichtsgestaltung 
den individuellen Ansprüchen und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler? 

Individualisier-
tes Lernen 

Individualisierter Unterricht 
– ist aufgabenorientiert. Die Arbeit an Lernaufgaben steht im Mittelpunkt. Differen-

zierung kann auf unterschiedlichen Ebenen geschehen, z. B. durch 
a) Differenzierung des Schwierigkeitsgrads oder der Menge der zu bearbeiten-

den Aufgaben,  
b) Differenzierung der Bearbeitungshilfen bzw. der Unterstützung bei der Ar-

beit,  
c) Neigungsdifferenzierung, wenn Lerninhalte bzw. -gegenstände von den 

Schülerinnen und Schülern individuell ausgewählt werden können.  
– fördert immer auch selbstständiges Lernen. Das Maß an Selbstständigkeit hängt 

vom Charakter der Aufgabe ab:  
- Übungsaufgaben entwickeln funktionale Aspekte von Selbstständigkeit 

(eigenständiges Ausführen, z. B. von Rechenoperationen, Textanalysen). 
- Problemlöseaufgaben, projektorientierte Fragestellungen oder Transfer-

leistungen verlangen hingegen auch produktive Aspekte von Selbstständig-
keit (kritisches Denken, Argumentieren, Schlussfolgern usw.).  

Methoden, wie z. B. die Arbeit mit Wochen- oder Arbeitsplänen, Stationenlernen, 
individuelle Projekte, Jahresarbeiten, aber auch kleinere Projekte mit freier oder ge-
bundener Themenwahl, die Arbeit mit Portfolios usw. sind geeignet, den Unterricht 
zu individualisieren.  

                                                 
9 BM/L.I.S.A.: Gute Schule. Schulinterner Lehrplan – ein Leitfaden mit Grundsätzen, Instru-
menten und Vorschlägen. Schwerin, 2006 
(www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule/)  
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Schüler lernen von Schülern 
Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler können auch während der regulären 
Unterrichtszeit außerhalb des Klassenverbandes Unterrichtsstoff mit leistungs-
schwächeren Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen vertiefen. Ein Vorteil sol-
cher Maßnahmen liegt darin, dass leistungsstarke Schülerinnen und Schüler nicht 
nur ihre Kenntnisse weitergeben, sondern zugleich ihr Wissen festigen ("Lernen 
durch Lehren") sowie Selbst- und Sozialkompetenz erwerben. Gleichzeitig profitie-
ren leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler von der individuellen Förderung 
in der Kleingruppe.  
 

 

 
Epochalunterricht/Blockunterricht 
bezeichnet im weitesten Sinne eine Konzentration des Unterrichts, bei der die 
Unterrichtszeit über einen bestimmten Zeitraum ganz oder teilweise für jeweils ein 
Fachgebiet verwendet wird. 

Vorlesungsunterricht 
ist eine organisatorische Möglichkeit, die individuelle Förderung einzelner 
Schülerinnen und Schüler zu intensivieren. Dazu können – gemeinsam für mehrere 
Klassen oder Kurse – ausgewählte und geeignete Unterrichtsinhalte im 
Vorlesungsbetrieb von einer Lehrkraft vermittelt werden. Die auf diese Weise 
entlasteten Lehrkräfte nutzen die gewonnene Zeit, z. B. zur individuellen Förderung 
von Kleingruppen oder von einzelnen Schülerinnen und Schülern. 

Jahrgangs- und klassenübergreifender Unterricht 
Zur Erweiterung des Unterrichtsangebots wie auch zur individuellen Förderung der 
Schülerinnen und Schüler kann eine flexible Jahrgangsstufen- und Fächerorganisa-
tion hilfreich sein. Aus diesem Grund wird es den Schulen ermöglicht, jahrgangs- 
und klassenübergreifenden Unterricht in einem Fach oder in mehreren Fächern ein-
zurichten. 
 

 
Unterrichtsentwicklung erfordert auch die Analyse des Erreichten. Die Qualität des 
Unterrichts kann auf verschiedene Weise und mit unterschiedlichen Zielstellungen 
ermittelt werden: 

Rück-
meldungen 

– Mit Blick auf die Lehrkräfte sind Formen der kollegialen Rückmeldung sowie die 
Auswertung von Parallel- und Vergleichsarbeiten und der Zentralen Abschluss-
prüfungen geeignet, um die Unterrichtsqualität einzuschätzen. Für das eigene 
Selbstverständnis sollten Lehrkräfte auch gezielt Feedbacks der Lernenden über 
ihre Arbeit im Unterricht einholen. 

– Mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler können Feedback-Verfahren auch 
genutzt werden, um Informationen über Erfolge bzw. Barrieren Einzelner oder 
von Lerngruppen zu gewinnen, die dann die Grundlage für Beratungs- und 
Unterstützungsstrategien bilden. 

Die Formen, mit deren Hilfe die Unterrichtsqualität ermittelt wird, sind im Schulpro-
gramm zu beschreiben.  
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Bislang konnten sich die Schulen für eine Alternative Stundentafel entscheiden. 
Vom Schuljahr 2009/10 wird die Umsetzung der gesetzlichen Stundentafeln weiter 
flexibilisiert, indem eine Kontingent-Stundentafel eingeführt wird.  

Kontingent-
Stundentafel 

Die Kontingent-Stundentafel legt für jede Schulart fest, wie viele Jahres-Wochen-
stunden in einem Fach insgesamt in den Schuljahren bis zum Abschluss des Bil-
dungsgangs zu erteilen sind. Wie diese Jahres-Wochenstunden auf die einzelnen 
Jahrgangsstufen verteilt werden, entscheidet die einzelne Schule. Sie erhält damit 
pädagogischen Freiraum für ihre spezifischen Gegebenheiten. Die Verteilung der 
Stunden kann genutzt werden, um Schwerpunkte zu setzen und profilbildende Maß-
nahmen zu realisieren. 

 
Kontingent-Stundentafel 
Eine Kontingent-Stundentafel gibt jeweils für Unterrichtsfächer bzw. 
Lernbereiche Gesamt-Stundenzahlen für die jeweilige Schulart/-stufe 
vor, also für 
 die Grundschule bezogen auf die Jahrgangsstufen 1 bis 4, 
 die Regionale Schule bezogen auf die Jahrgangsstufen 5 bis 10, 
 die Gesamtschule bezogen auf die Jahrgangsstufen 5 bis 10, 
 das Gymnasium bezogen auf die Jahrgangsstufen 7 bis 10  

 (Für die Jahrgangsstufen 11 und 12 gilt die Regelung: Fächer 
werden mit zwei, Hauptfächer werden mit vier Wochenstunden 
unterrichtet). 

Innerhalb dieses Rahmens können Schulen die Wochenstunden so 
gestalten, dass sie den Schülerinnen und Schülern Unterricht in sinn-
vollen fachlichen, zeitlichen und pädagogischen Zusammenhängen 
anbieten können. 
 
 

Die Selbstständige Schule entscheidet selbst über Wege zur Verbesserung der 
Unterrichtsqualität. Dazu gehören auch entsprechende Festlegungen zu Fortbildun-
gen, die in Fortbildungsplänen für das Kollegium fixiert werden. Folgende Module 
kommen in diesem Zusammenhang in Betracht: 

Fortbildungen 
für den 
Unterricht  

– Methodentraining, 
– Kommunikationstraining, 
– Team-Entwicklung im Klassenraum, 
– Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen, 
– Leistungsdiagnostik und neue Elemente der Fachdidaktik. 

3.2 Erziehungsauftrag 

Das Ziel schulischer Bildung und Erziehung ist, den Schülerinnen und Schülern die 
erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Entsprechend 
besteht der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule darin, die Relevanz von 
Bildungsgehalten zu vermitteln, die moralische Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler zu fördern sowie sie zu sozial und solidarisch agierenden und miteinander 
kooperierenden Mitgliedern einer demokratischen Gesellschaft zu erziehen. In einer 
Selbstständigen Schule kann dies insofern authentisch erfolgen, als hier die 
Eigenverantwortung zum Prinzip erhoben wird. 

Schulklima und Schulkultur werden von der Ausgestaltung des Erziehungsauftrags 
nachhaltig bestimmt. Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte, die von den Schüle-
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rinnen und Schülern reflektiert werden. Schule ist allerdings kein Ort einer einseiti-
gen Normfestsetzung – dies ist der Erziehung im Elternhaus vorbehalten. 

Werte und Regeln einer demokratischen Gesellschaft werden in der Schule nicht 
nur theoretisch vermittelt. Ein ausgehandelter Konsens des Zusammenlebens an 
der Schule, an dessen Erarbeitung alle Gruppen beteiligt sind, findet seinen Nieder-
schlag in der Schulordnung. Die Akzeptanz dieser Ordnung ist Voraussetzung für 
ein Schulklima, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Dieser gegenseitige 
Respekt ist für die Arbeit und Atmosphäre im Unterricht sowie für das Schulleben 
insgesamt maßgeblich. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Erziehungs-
berechtigten und Schule ist dabei unverzichtbar. 

Schulordnung  

Es ist geplant, das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler zu beurteilen und 
zu bewerten, und dabei die folgenden Bereiche zu berücksichtigen:  
– Umgangsformen und Einhaltung von Regeln, 
– Teamfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft, 
– Konfliktverhalten, 
– Kritikfähigkeit, 
– Hilfsbereitschaft. 

Dies gilt auch für das Arbeitsverhalten. Hier werden Verhaltensweisen wie 
– Anstrengungsbereitschaft, 
– Fleiß,  
– Zuverlässigkeit,  
– Selbstständigkeit,  
– Belastbarkeit und  
– Ausdauer 
beurteilt und bewertet. 

Eine Schule kann auch mit allen Beteiligten (Erziehungsberechtigten, Schülerinnen 
und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern) eine Erziehungsvereinbarung aushandeln, 
die in den Schulgremien diskutiert und beschlossen wird. Darin sind Verpflichtungen 
aller Seiten festgelegt, die zu einem erfolgreichen Unterrichten und Erziehen in der 
Schule führen sollen. Durch die Unterschrift bestätigen alle, dass sie sich an die 
Regeln halten wollen. 

Erziehungs-
vereinbarung 

Folgendes Beispiel veranschaulicht eine Möglichkeit für eine Erziehungsverein-
barung: 
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|Schulname  
Regionale Schule mit Grundschule 
|Straße  
|PLZ |Ort  
Tel.:|Telefon  
Fax:|Fax  
e-mail:|Email  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_ 
__________________________________

 
 

Vereinbarung der Warnowschule 
Papendorf 

mit |der Schülerin/dem Schüler      |Vorname Name  
 

und den Erziehungsberechtigten   |Vorname d. Mutter |Name d. Mutter  und 
|Vorname d. Vaters |Name d. Vaters  

Die Vereinbarungen zwischen Schülerinnen/Schülern, Erziehungsberechtigen und 
Schule dienen der Schaffung von konfliktarmen und lernfördernden Bedingungen. 
Mit der Unterzeichnung bekunden die Vertragspartner, dass sie sich zu den Werten 
und Zielen der Warnowschule bekennen und sich für die Umsetzung dieser einset-
zen. 

I. Werte und Ziele der Schule 
Bildung und Erziehung an der Warnowschule heißt: 
1. Wir streben eine lebensnahe und praxisorientierte Bildung an. 
2. Wir achten unsere Mitmenschen und pflegen gute Umgangsformen. 
3. Wir achten die Natur und tragen zu ihrer Erhaltung bei. 
4. Wir streben die Entwicklung der Leistungsbereitschaft, der Selbstständigkeit, 

der Team- und Kommunikationsfähigkeit und der Methodenkompetenz bei 
unseren Schüler an. 

II. Leistungen der Schule 
1. Die Warnowschule verpflichtet sich, |Vorname in |ihrer/seiner Persönlich-

keitsentwicklung zu fördern, |ihre/seine Leistungsanstrengungen zu würdigen 
und zu unterstützen. Sie bietet Lernangebote, die es |ihr/ ihm ermöglichen, 
die Kenntnisse, Kompetenzen und Qualifikationen zu erwerben, die |sie/ihn 
zu einem erfolgreichen Abschluss führen und |sie/ihn in die Lage versetzen, 
eine Berufsausbildung zu absolvieren. 

2. Die Warnowschule 
a) ermittelt in regelmäßigen Lernstandsanalysen den Leistungsstand |der 

Schülerin/des Schülers und empfiehlt nach Bedarf und nach Absprache 
mit |der Schülerin/dem Schüler und den Eltern eine individuelle Förder-
maßnahme, 

b) gibt im November und im April schriftlich den Zensurenstand bekannt, 
c) informiert |die Schülerin/den Schüler und die Erziehungsberechtigten 

über auftretende Probleme |der Schülerin/des Schülers, die |ihre/seine 
Arbeit oder |ihr/sein Verhalten beeinträchtigen,  

d) informiert die Erziehungsberechtigten bei Problemen der Abwesenheit, 
Pünktlichkeit oder Ausstattung |der Schülerin/des Schülers , 

e) bietet an Lehrersprechtagen die Gelegenheit zur Beratung |der Schüle-
rin/des Schülers und der Erziehungsberechtigten, 

f) unterstützt die Elternvertreter bei der Organisation und der Durchführung 
von Elternabenden, 
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g) bietet Möglichkeiten zur Förderung leistungsstarker und leistungsschwa-
cher Schüler, 

h) bietet durch die Unterstützung eines Elternstammtisches die Gelegenheit 
des Erfahrungsaustausches und des Findens von innovativen Lösungen 
für auftretende Probleme, 

i) bietet durch Elternforen den Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, sich 
zu allgemeinen Fragen der Erziehung und zu Präventionsfragen weiter-
zubilden, 

j) informiert durch Elternbriefe die Erziehungsberechtigten über wichtige 
Termine und Vorhaben der Schule und 

k) bietet außerschulische Aktivitäten an. 
3. Die Warnowschule verpflichtet sich, die äußeren und materiellen Bedingun-

gen für ein harmonisches Lernklima zu schaffen. 

III. Leistungen der Erziehungsberechtigten 
1. Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, ihr Kind in seinen Leistungs-

anstrengungen zu unterstützen und mit den Lehrkräften der Warnowschule 
zusammenzuarbeiten. 

2. Die Erziehungsberechtigten 
a) sorgen für die Teilnahme ihres Kindes am Unterricht und an Schulveran-

staltungen und informieren die Schule rechtzeitig bei Fehlen wegen Er-
krankung oder aus anderen Gründen, 

b) kontrollieren die Erledigung der Hausaufgaben ihres Kindes und unter-
stützen das häusliche Lernen, 

c) sorgen für die an der Warnowschule benötigten Arbeitsmaterialien, 
d) unterstützen Maßnahmen der Schule zur Förderung ihres Kindes, 
e) nutzen Klassenelternversammlungen und andere Informationsveranstal-

tungen der Schule und unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
demokratische und inhaltliche Ausgestaltung der Schule, 

f) unterstützen nach gemeinsamer Besprechung die Beratungs- und Förde-
rungsangebote für ihr Kind, 

g) fordern von ihrem Kind gute Umgangsformen und halten es zu gewalt-
freier Konfliktlösung an, 

h) beteiligen sich an den Qualitätssicherungsmaßnahmen (Fragebögen zur 
Einschätzung der Qualität schulischer Arbeit), 

i) unterstützen die Schule bei der Suchtvorbeugung (z. B. in Fragen des 
Rauchverbots) 

j) nehmen als gewählte Vertreterin/Vertreter an den Sitzungen der schuli-
schen Gremien teil und 

k) unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Ausgestaltung des 
Schullebens. 

IV. Maßnahmen zur Einhaltung der Werte und Normen unserer Schule 
|Die/Der Schüler(in), |Vorname Name, die Erziehungsberechtigten, |Vorname d. 
Mutter |Name d. Mutter und |Vorname d. Vaters |Name d. Vaters, und die Lehrer 
tragen gemeinsam gegebenenfalls notwendige schulische Maßnahmen, um je-
dem Kind ein erfolgreiches Lernen an unserer Schule zu ermöglichen. 

                                                                              
______________________________ 
Stempel der Schule Unterschrift der Schulleitung 

                                                                               
________________________________ 
 Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Papendorf, den |Datum 
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Gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen im Sinne von § 60 des Schulgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern bleiben hiervon unberührt. 

3.3 Personalmanagement und Personalentwicklung 

Die Erweiterung der Spielräume für Entscheidungen und die Freiräume für die 
Gestaltung der Schule bedingen eine höhere Verantwortung für die Ergebnisse. 
Diese trägt letztlich die Schulleitung. Daher ist es notwendig, dass sie auch 
wesentliche Funktionen des Personalmanagements übernimmt. Dazu gehören 
sogenannte "schulscharfe Einstellungen“ von neuen Lehrkräften, die Planung des 
Personaleinsatzes nach schulspezifischen Kriterien und weitere Bestandteile der 
Personalentwicklung. 

Über die Einstellung der Lehrkräfte entscheidet die Schulleitung im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen. Damit ergibt sich die Möglichkeit, geeignete Personen, 
die in das Schulprofil passen, auszuwählen. 

Personalentwicklung ist ein Teilbereich des Personalmanagements. Damit ist ge-
meint, dass durch Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und durch eine 
entwickelte Feedback-Kultur die Motivation und die Identifikation der Lehrkräfte mit 
den Entwicklungszielen der Schule gestärkt werden. 

Eine gezielte und systematische Personalentwicklung ist ein wesentlicher Bestand-
teil eines erfolgreichen Qualitätsmanagements. Zentrale Instrumente der Personal-
entwicklung sind Gespräche (Mitarbeitergespräch/Jahresgespräch/Zielverein-
barungsgespräch) und die Fortbildungsplanung.  

Ziel-
vereinbarungs-
gespräch  

Sinn des Zielvereinbarungsgespräches ist es, die individuellen Ziele der Lehrkraft 
mit den Zielen der Schule in Übereinstimmung zu bringen und damit eine 
Verbindlichkeit zu erzeugen. Es geht außerdem in den jährlich geführten 
Gesprächen um die: 

Beide Seiten vereinbaren im Vorfeld die Themenfelder, zu denen Bilanz gezogen 
und Ziele vereinbart werden sollen, und bereiten sich ausführlich darauf vor. Es ist 
ein Vier-Augen-Gespräch, das deutlich von Beurteilung und aktuellen Problem- oder 
Konfliktlösungen abzugrenzen ist. 

Man unterscheidet zwischen einem Gesamtfortbildungsplan für die Schule und 
einem individuellen Fortbildungsplan. Der Gesamtfortbildungsplan orientiert sich an 
Leitbild und Schulprogramm und bildet ein wichtiges Instrument der Personal-
entwicklung.  

Fortbildungs-
pläne  

Beurteilung der erzielten Arbeits-
ergebnisse und des Arbeitsverhaltens

Vereinbarung neuer Ziele   

Diskussion persönlicher und beruflicher 
Zielsetzungen und Vereinbarung konkre-
ter Unterstützungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen 

 Beurteilung der Stärken/Schwächen 
des Mitarbeiters 

Bewertung der Zusammenarbeit zwi-
schen Mitarbeiter und Vorgesetztem 
(durch Mitarbeiter) 

 Vereinbarung von konkreten Aktivitäten 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem 

 Bewertung der empfundenen 
Zusammenarbeit im Kollegium  

Vereinbarung von konkreten Aktivitäten 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit im 
Kollegium 
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Ein Beispiel für den Umgang mit einem Fortbildungsplan 
1. Bewertung der Effektivität bisheriger Fortbildungen  
Welche Fortbildungen wurden von Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr be-
sucht? 
Wie wurden die Fortbildungen in den Schulalltag integriert? 
Welchen Beitrag leisteten sie zur Erfüllung des Leitbilds und des Schulprogramms? 

2. Feststellung des Fortbildungsbedarfs 
Welche Fortbildungen brauchen Lehrerinnen und Lehrer, um Schulleitbild und -pro-
gramm besser erfüllen zu können? 
Welche fachlichen Neuerungen sind für Unterricht und Erziehung wichtig? 
Welche besonderen Fähigkeiten müssen bei einzelnen gefördert werden (persön-
licher Fortbildungsbedarf)? 

3. Auswahl von Fortbildungsveranstaltungen 
Die Kolleginnen und Kollegen tragen eine Liste von Fortbildungsangeboten zusam-
men und machen sie allen zugänglich. 

4. Setzung von Prioritäten 
Auf einer Konferenz soll die Wichtigkeit von bestimmten Fortbildungsmöglichkeiten 
für die Schule insgesamt bestimmt werden. 

5. Fortbildungsbesuch 
Die zuständigen Gremien besprechen die Angebote und wählen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus. 

6. Die Fortbildungsergebnisse werden für die Schulentwicklung nutzbar gemacht. 
 

 

Ein weiteres Element der Personalentwicklung ist die Qualifizierung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die Fortbildung des Personals ist ein Themenfeld im Jahres-
gespräch. Hier werden die Fortbildungsaktivitäten ausgewertet und vereinbart, wel-
che Fortbildung zu welchem Zweck die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
nächsten Zeit absolvieren und wie die Ergebnisse in die Schule und den Unterricht 
integriert werden. 

Auf der Grundlage der individuellen Fortbildungsplanung, die Wunsch und Bedarf 
des Einzelnen berücksichtigen und der Notwendigkeit, die sich aus den Entwick-
lungsschwerpunkten der Schule ergibt, wird im Rahmen der für Fortbildung verfüg-
baren Mittel und Möglichkeiten ein Fortbildungsplan erstellt, der sowohl die indivi-
duellen als auch die schulinternen Fortbildungsschwerpunkte abbildet. Dazu gehört 
auch die Planung einer regelmäßigen Auswertung. 

3.4 Budgetierung 

Die Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollen in ihren Bemühungen zur 
Qualitätsentwicklung unterstützt werden, perspektivisch auch über den Einsatz der 
ihnen zur Verfügung gestellten finanziellen und personellen Ressourcen zunehmend 
eigenverantwortlich entscheiden zu können. Die Erweiterung wirtschaftlicher Hand-
lungsmöglichkeiten ist ein wichtiges Element für den Erfolg einer Selbstständigen 
Schule. Den Schulen sollen deshalb neue Möglichkeiten zur Planung und Gestal-
tung der Personal- und Mittelverwendung eröffnet werden. Dadurch sollen 
Steuerungsmöglichkeiten dort erweitert werden, wo das fachliche Wissen 
vorhanden ist, um Bedarf und Prioritäten für die Verwendung von Haushaltsmitteln 
festzulegen, nämlich in den Schulen selbst. So könnten die Ressourcen-
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verantwortung insgesamt zusammengeführt, Verwaltungsabläufe vereinfacht und 
das Interesse der Schulen an einer wirtschaftlichen Verwendung der Haushalts-
gelder gefördert werden. 

Bisher erfolgte die Berechnung des Bedarfs an Stunden für Lehrkräfte, die Schul-
leitung, für Koordinierung, Verwaltung u. ä. für eine Schule auf der Grundlage der 
Anzahl ihrer Klassen. Die Klassen- und Lerngruppen-Größen sind durch das Land 
geregelt und lassen den Schulen wenig Entscheidungsspielraum. 

Die schüler-
bezogene 
Stunden-
zuweisung10

Schülerwanderungen während der Planungsphase wirkten sich in vielen Fällen gra-
vierend auf die Stundenzuweisung aus. Schulen, die den festgelegten Klassenteiler 
überschritten, erhielten eine wesentlich höhere Stundenzuweisung als diejenigen, 
die gegebenenfalls nur 2 oder 3 Schüler weniger in einer Jahrgangsstufe vorweisen 
konnten. Dies führte zu Unsicherheiten und auch Ungerechtigkeiten in den Gestal-
tungsmöglichkeiten. Aufgrund dessen konnte die endgültige Stundenzuweisung erst 
sehr spät erfolgen. 

Da Selbstständige Schulen eine höhere Planungssicherheit brauchen, um langfristig 
eigene Wege beschreiten zu können, wird die Berechnung der Stundenbedarfe 
nicht mehr klassen-, sondern schülerbezogen erfolgen. Die Schulleitung erhält die 
Möglichkeit, Lerngruppen bedarfsgerecht und flexibel zu organisieren. Die bisher 
durch das Land geregelten Schülermindest- und Höchstschülerzahlen je Klasse so-
wie die Vorschriften zur Zügigkeit von Schulen werden aufgehoben und durch 
eigenverantwortliche, pädagogisch sinnvolle Entscheidungen der Schulen ersetzt.  
Durch die Einführung der Kontingent-Stundentafel und die Möglichkeit, über Grup-
pengrößen selbst zu entscheiden, können Schulen im Rahmen der Unterrichtsorga-
nisation angemessen und flexibel reagieren. So kann die Arbeit in klassen- und 
jahrgangsübergreifenden Gruppen im Sinne der Ausschöpfung vorhandener 
pädagogischer Gestaltungsspielräume weiterentwickelt werden. 

Die bisher praktizierte klassenbezogene Lehrerwochenstunden-Zuweisung 
– für Unterricht (Grundbedarf), 
– für zusätzliche Aufgaben (Zusatzbedarf) und 
– von klassenbezogenen Regelungen zu Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden 

(Anrechnungsbedarf) 
wird grundsätzlich durch eine schülerbezogene Lehrerwochenstunden-Zuweisung 
für die drei Bereiche ersetzt. 

Der Grundbedarf ergibt sich aus der Anzahl von Lehrerstunden, die erforderlich ist, 
um die geltende Stundentafel umzusetzen. Dieser wird zukünftig abhängig sein von 
der Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen. 

Aufgrund der Zweckbestimmung können im Rahmen des Anrechnungsbedarfs der 
Leitungspool, der Schulpool, der Schulamtspool und die Stunden für Diagnostik und 
Beratung auf eine schülerbezogene Berechnung umgestellt werden.  

Durch den Leitungspool werden den Schulen Anrechnungsstunden für Leitungs- 
und Koordinierungsaufgaben zur Verfügung gestellt (Anrechnungsstunden für 
Schulleiter, Stellvertreter, Koordinatoren). Über die Vergabe der Stunden des Lei-
tungspools entscheidet die Schule in eigener Verantwortung. 
Die schülerbezogene Stundenzuweisung im Rahmen des Zusatzbedarfs wird u. a. 
in folgenden Bereichen vorgenommen: 
– Gemeinsamer Unterricht, 
– Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler, 
– Ganztagsbetreuung, 

                                                 
10 http://www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule 
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– Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer festgestellten LRS/Dyskal-
kulie. 

Die Zuweisung der Stunden an die Schulen soll in Form von Budgets erfolgen11. 

 

 
Steuerungsmöglichkeiten durch die Schule (Erfahrungsbericht)

 Verlagerung von Rahmenplaninhalten in die benachbarte Jahrgangsstufe 
 Teilweise Auflösung des Klassenverbandes 

(klassen- und jahrgangsübergreifend)  Flexible Verteilung von 
Unterrichtsstunden über das gesamte Schuljahr oder sogar über zwei 
benachbarte Jahrgangsstufen  Erhöhung der Stundenzahlen in spezifischen 
Fächern 

 Stärken der Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung der Lernenden 
 Freiräume für Kompetenzentwicklung 

(Ausgewogenheit von Instruktion und Konstruktion)  Nutzen der Interessen 
einzelner Schüler für die Unterrichtsgestaltung 

 Individuelles Fördern 
 Entwicklung und Nutzen problemorientierter Aufgaben  Fördern der 

Kooperation der Schüler 
 Binnendifferenziertes Gestalten des Unterrichts 

Lerngruppen statt Klassen 
 Jahrgangsübergreifender Unterricht  
 Betreuung klassenübergreifenden Unterrichts mit mehreren Lehrern, aber weni-

ger als im Klassenunterricht (Freiarbeit, Freie Lernorte, ...) 
 Einsatz von Schülerkooperation (Schüler lernen von Schülern) 
 Erhöhung des Anteils selbstständigen Arbeitens (Bereitstellen von Aufgaben-

komplexen in Methodenwochen, Projekttagen bzw. -wochen, fest geplanten 
Stunden, ...) 

 Veränderte Lernformen (auch: Vorlesungsunterricht) 
 
 

Eine durch den kommunalen Haushaltsgesetzgeber vorgesehene erweiterte Selbst-
ständigkeit bei der Mittelbewirtschaftung würde die Schulen in die Lage versetzen, 
Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen zu treffen, die praxisnah, flexibel und 
von hoher Effizienz sind. Die selbstständige Bewirtschaftung der für den Sachbedarf 
notwendigen Mittel dient der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags und 
der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Schule. Die selbstständige Mittel-
bewirtschaftung setzt ein einvernehmliches Handeln mit dem Schulträger voraus 
und bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Die Erfahrungen der Modellschulen im 
Arbeitsfeld Mittelbewirtschaftung sind in dem Arbeitspapier Empfehlungen zur 
Gestaltung einer selbstständigen Mittelbewirtschaftung12 zusammengefasst. 

Mittelbewirt-
schaftung 

In dem Maße, in dem Schulen individuelle Schwerpunkte für Unterricht und Erzie-
hung setzen sowie mehr Verantwortung für ihre Schule übernehmen, gewinnt auch 

Stellenbewirt-
schaftung 

                                                 
11 Die zeitliche Staffelung der Budgetierung/schülerbezogenen Stundenzuweisung ist dem 
Stufenplan (s. S. 6) zu entnehmen. 

 
12s. Erfahrungen aus dem Modellvorhaben Mehr Selbstständigkeit für Schulen unter 
www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule/ 
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ein entsprechendes Personalmanagement an Bedeutung. Die Schule kann häufig 
leichter passende Personallösungen finden als dies einem zentralen Management 
möglich ist. Selbstständige Schulen übernehmen daher aktiver Aufgaben in der Per-
sonalentwicklung. Sie tragen erhöhte Verantwortung für die Weiterentwicklung von 
pädagogischen Kompetenzen sowie für die Anpassung an veränderte Bedingungen. 
Die Schulaufsicht hat dafür die strukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Bei der Personalauswahl der Lehrkräfte an den Schulen bestehen bereits Mitwir-
kungsmöglichkeiten und definierte Mitwirkungsrechte der Schulen, vertreten durch 
die Schulleitung. Nähere Hinweise finden sich in der Handreichung des Bildungs-
ministeriums für die Schulleiterinnen und Schulleiter der öffentlichen allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen für das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren 
in den öffentlichen Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern13.  

Diese wird entsprechend der künftigen Bedarfe der Selbstständigen Schulen in Ab-
stimmung mit den Vereinbarungspartnern des Lehrerpersonalkonzepts weiter-
entwickelt. Über die Verwendung der Stunden entscheidet die Schulleitung, so z. B. 
über den Facheinsatz der Lehrkräfte. Das Lehrerpersonalkonzept soll in diesem 
Sinn weiterentwickelt werden. Die Schulleitung kann auch einzelne Aufgaben unter 
Verwendung des Schulpools ausschreiben und Anrechnungsstunden dafür ver-
geben.14

Die Erfahrungen der Schulen, die am Modellvorhaben teilgenommen haben, zeigen, 
dass die Personalentscheidungen der Schulleitung gemeinsam mit dem örtlichen 
Personalrat im Hinblick auf den individuellen Beschäftigungsumfang eine hohe Ak-
zeptanz im Lehrerkollegium fanden. Die Schule konnte so flexibler den Unterrichts-
bedarf absichern, das Engagement sowie die Qualifikation der Kollegen beim Unter-
richtseinsatz berücksichtigen und damit auch zu mehr Stabilität und Kontinuität im 
Lehrerkollegium beitragen. 

Die Landesregierung hat das Ziel, gemeinsam mit den Vereinbarungspartnern des 
Lehrerpersonalkonzepts die Anwendungsregelungen der Teilzeit so weiterzuent-
wickeln, dass das Personalmanagement an Selbständigen Schulen auch in dieser 
Frage umgesetzt werden kann. 

Um die Unterrichtsvertretung so weit wie möglich eigenständig und schulbezogen 
realisieren zu können, sind ebenfalls Veränderungen der Anwendungsregelungen 
zur Teilzeit notwendig und werden in den Verhandlungen mit den Vereinbarungs-
partnern des Lehrerpersonalkonzeptes thematisiert. Die Schulen erhalten in Abhän-
gigkeit von ihrer Größe ein Budget für die Unterrichtsvertretung, über das die 
Schulleiter eigenverantwortlich entscheiden. Dieses Budget wird den Schulen 
zugewiesen, um eine Steuerung zu ermöglichen. 

Um den Beginn des Prozesses der Einführung der Selbstständigen Schule zu er-
leichtern, strebt das Land an, im Rahmen der vorhandenen Mittel zusätzliche Stun-
den in Abhängigkeit von der Größe der Schule bereitzustellen. Über die Vergabe 
der Stunden in der Schule soll die Schulleitung im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen entscheiden. 

3.5 Qualitätsmanagement 

Ziel ist die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, das im Rahmen der 
Schulprogramm-Arbeit den Unterricht als zentralen Prozess in den Mittelpunkt stellt. 
Es soll die kontinuierliche Bewertung und Verbesserung der Qualität in allen Berei-

                                                 
13 www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule/ 
14 Im Rahmen des Lehrer-Personalkonzeptes kann die Schulleitung über den Facheinsatz 
der Lehrkräfte in den Klassen entscheiden, aber nicht über die Höhe des Beschäftigungs-
umfanges der Lehrkräfte. 
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chen des schulischen Lebens und eine bewusst gestaltete Schulentwicklung ermög-
lichen. 

Schulisches Qualitätsmanagement bedeutet: 
1. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte 

setzen sich gemeinsam und systematisch mit dem Begriff Qualität in Bezug auf 
ihre Schule auseinander (Leitbild). 

2. Sie schaffen auf der Basis der rechtlichen Vorgaben einen verbindlichen Rah-
men, der ihre Ziele in der Schul- und Unterrichtsentwicklung, Maßnahmen zu 
deren Erreichung und zur Überprüfung der Ergebnisse beinhaltet (Schul-
programm). 

3. Sie analysieren die Stärken und Schwächen der Schule (Interne Evaluation), 
erarbeiten Verbesserungsmaßnahmen und setzen diese um (Qualitätsentwick-
lung). 

4. Die Schule legt Rechenschaft über ihre Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit 
und der Schulaufsicht ab (Externe Evaluation). In einer Zielvereinbarung legen 
die Schulaufsicht und die Schule geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Schul- und Unterrichtsqualität fest, deren Umsetzung jährlich überprüft wird.  

Wesentliche Bestandteile des Qualitätsmanagements von Schulen15, die im Schul-
gesetz Mecklenburg-Vorpommern geregelt wurden, sind 
– Schulprogramm und schulinterner Lehrplan, 
– Interne und Externe Evaluation, 
– Vergleichsarbeiten und Auswertung Zentraler Prüfungen und 
– Arbeit mit Zielvereinbarungen. 

Leitbild und Schulprogramm bilden die Grundlage des Qualitätsmanagements von 
Selbstständigen Schulen.  

Die Einbeziehung aller an Schule Beteiligten und der Qualitätsanspruch machen 
den Einsatz einer Steuergruppe notwendig. Sie wird durch den Schulleiter/die 
Schulleiterin berufen und besteht aus Vertretern der Schulleitung und des Kolle-
giums. Es entspricht dem Selbstverständnis der Selbstständigen Schule, wenn 
Schüler- und Elternvertreter in die Steuergruppe einbezogen werden. Die Steuer-
gruppe fördert den Kommunikations- und Kooperationsprozess an der Schule zwi-
schen Lernenden, Eltern und Lehrenden, initiiert die Analyse des erreichten Ent-
wicklungsstandes und koordiniert die Erarbeitung des Schulprogramms sowie die 
Interne Evaluation. 

Steuergruppe 

Selbstständige Schulen bemühen sich verstärkt, gute Leistungen für und durch ihre 
Schülerschaft zu erbringen und diese Leistungen ständig zu kontrollieren. Dies ge-
schieht durch Interne und Externe Evaluation. In beiden Evaluationsarten werden 
die Arbeitsresultate der Schule betrachtet und für die Qualitätsentwicklung genutzt. 
Im Zentrum der Evaluationen steht die gesamte Arbeit an der Schule – Bildung und 
Erziehung – und ihr Erfolg. 

Interne 
Evaluation 

Die Interne Evaluation stellt ein wesentliches schuleigenes Instrument zur Beglei-
tung der Schul- und Unterrichtsentwicklung dar. Zur regelmäßigen Überprüfung kön-
nen Evaluationsinstrumente wie QZS (Qualitätszentrierte Schulentwicklung), SEIS 
(Selbstevaluation in Schulen) oder das Evaluationsinstrument des L.I.S.A. ein-
gesetzt werden. Auch zielgerichtete Befragungen, Hospitationen und die Kontrolle 
der Abrechnung von Zielvereinbarungen zu einzelnen Qualitätsbereichen bzw. Qua-
litätsmerkmalen können Bestandteil der Internen Evaluation sein. Die Wahl der 
Instrumente für die Interne Evaluation wird bewusst den Schulen überlassen, damit 

                                                 
15 Handreichungen zum Schulprogramm, zum schulinternen Lehrplan und zur Externen 
Evaluation unter: www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule/ 
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hier flexibel auf interne Notwendigkeiten reagiert werden kann. Es muss jedoch im-
mer auf die Qualitätsbereiche Bezug genommen und alle am Schulleben Beteiligten 
müssen einbezogen werden. 

Die Interne Evaluation muss systematisch in die Schulentwicklung eingebunden 
werden. Das bedeutet, dass die Selbstständige Schule ein eigenes Evaluationskon-
zept als Teil des Schulprogramms hat. Es sind Regeln zu formulieren, Zuständigkei-
ten und Verantwortungen festzulegen und die Beteiligten und Betroffenen über das 
Evaluationskonzept zu informieren. 

Der Ablauf und die Ergebnisse der Internen Evaluation werden so dokumentiert, 
dass entsprechende Erkenntnisse konsequent für die Qualitätsentwicklung genutzt 
werden können und für eine Rechenschaftslegung zur Verfügung stehen. 

Ergänzend zur Internen Evaluation hilft die Externe Evaluation bei der Qualitäts-
entwicklung der Selbstständigen Schule. Nähere Ausführungen hierzu finden sich in 
einer separaten Handreichung16. 

Externe 
Evaluation  

Auf Bundesebene wird ab 2009 regelmäßig stichprobenartig die Erreichung der Bil-
dungsstandards in den Bundesländern überprüft und verglichen. 

Vergleichs-
arbeiten 

Zusätzlich werden auf der Grundlage der Bildungsstandards in Mecklenburg-Vor-
pommern Vergleichsarbeiten in der Jahrgangsstufe 3 in den Fächern Deutsch und 
Mathematik sowie in den Jahrgangsstufen 6 und 8 in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik und Englisch durchgeführt. Sie dienen dem Vergleich und der ergebnisorien-
tierten Schul- und Unterrichtsentwicklung durch die Fachkonferenzen und bieten 
eine Datenbasis für die systematische Schulentwicklung. 

Mit den Bildungsstandards17 erhalten alle Schulen Prüfkriterien in die Hand, mit 
denen sie den Lernerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler selbst überprüfen und sich 
im Falle negativer Ergebnisse entscheiden können, welche Fortbildungs- oder 
Schulentwicklungsmaßnahmen nötig sind. Damit dienen die Bildungsstandards 
schulintern der Selbstevaluation.  

Das Instrument Vergleichsarbeiten ist primär an Selbstständige Schulen gerichtet. 
Die Lernenden und die Erziehungsberechtigten sowie die unterrichtenden Lehrkräfte 
mit ihren Fachkonferenzen erhalten konkrete Rückmeldungen über die Kompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die in den KMK-Bildungsstandards 
und in den Rahmenplänen formulierten Anforderungen. Die erreichten Ergebnisse 
einer Schülergruppe können mit denen von anderen Schülergruppen in der eigenen 
oder auch anderer Schulen verglichen werden. Ein landesweiter Vergleich bezogen 
auf die jeweilige Schulart ist möglich. Aus dem zurückgemeldeten Leistungsprofil 
ergeben sich zum Beispiel folgende Fragen:  

                                                 
16 www.bildung-mv.de/de/schule/selbst_schule/dok_s_schule/ 
17 www.bildung-mv.de/de/publikationen/bildungsstandards/ 
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Bereich Lernende Lehrende 

Standardüberprüfung, 
Qualitätssicherung 

Wie gut arbeite ich im 
Unterricht mit? 

Wie effektiv ist meine Arbeit im 
Unterricht? 

Stärkung der diagno-
stischen Kompetenz 

Nutze ich meine Stär-
ken und überwinde ich 
meine Schwächen? 

Wie gut kenne ich die Stärken 
und Schwächen meiner Schüler 
in verschiedenen Bereichen? 

Feststellung von Lern- 
und Förderbedarf in 
den überprüften Berei-
chen 

Wo brauche ich Hilfe, 
wo kann ich Hilfe ge-
ben? 

Wie kann ich leistungsschwa-
che bzw. -starke Schülerinnen 
und Schüler optimal fördern? 
Welchen überprüften Bereich 
muss ich stärker in den Unter-
richt einbeziehen? 

Orientierungshilfe bei 
der Leistungsbewer-
tung 

Wie erfolgreich war ich 
in der Vergleichsarbeit, 
wie gut bin ich im Un-
terricht? Gibt es Unter-
schiede? Warum?  

Wie können wir uns in der 
Fachkonferenz aufgrund der in 
Vergleichsarbeiten objektiven 
Erfassung von Leistungsstän-
den über einheitliche Qualitäts- 
und Leistungsanforderungen 
verständigen? 

Weiterentwicklung des 
Unterrichts 

Was nehme ich mir für 
meine weitere Leis-
tungsentwicklung im 
Fach vor? 

Welche Schlussfolgerungen 
kann ich anhand der Ergebnis-
se meiner Klasse für die wei-
tere inhaltliche und methodi-
sche Unterrichtsarbeit ziehen? 

Umsetzung einer ver-
änderten Aufgaben-
kultur 

Welche Aufgabenarten 
waren neu für mich? 
Mit welchen Aufgaben 
kam ich gut klar, mit 
welchen nicht? 

Welche Möglichkeiten zeigen 
sich, Unterrichtsaufgaben mehr 
standardbezogen zu formulie-
ren? Welche neuen Aufgaben-
formate lassen sich für den 
Unterricht nutzen? 

Ergänzende Informa-
tionen für die Arbeit 
mit Vergleichsarbeiten 

Was muss mir noch 
einmal erklärt werden? 

Welche didaktischen Materia-
lien kann ich zur Auswertung 
und für die Unterrichtsarbeit 
nutzen? 

 
Wie bei den Vergleichsarbeiten lassen sich über die Auswertung Zentraler Prüfun-
gen flächendeckend Daten zur Qualität der schulischen Bildung erfassen. Für die 
Selbstständige Schule kann hier der interne Vergleich von Klassen untereinander 
und der Vergleich mit einem Landes-Mittelwert Ausgangspunkt für Schulentwick-
lungsprozesse auf Unterrichts- bzw. Fachkonferenz-Ebene sein.  

Auswertung 
Zentraler 
Prüfungen 

Bei großen Differenzen zwischen Vornote und Prüfungsnote kann sich die Frage 
nach einer genaueren Leistungsbewertung bei den Vornoten oder einer Anpassung 
des Anforderungsniveaus der Prüfungen stellen. Um eventuelle Leistungsunter-
schiede zwischen Schülerinnen und Schülern auszugleichen, müssen Differenzie-
rung und Förderung thematisiert werden. Dabei stellen die Bildungsstandards bzw. 
die Einheitlichen Prüfungsanforderungen eine besondere Zielvorgabe dar.  

In Zukunft wird es verstärkt eine Aufgabe der Staatlichen Schulämter sein, sich mit 
den Ergebnissen von Abschlussprüfungen und Vergleichsarbeiten zu befassen und 
gemeinsam mit den einzelnen Schulen im Rahmen von Zielvereinbarungen geeig-
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nete Maßnahmen zur Verbesserung festzulegen und deren Umsetzung zu kontrol-
lieren. 

 
Tests  
Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich aktuell an folgenden inter-
nationalen Schulleistungsstudien: 
 IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung): Sie findet 

im 5-Jahres-Rhythmus statt. 
 PISA (Programme for International Student Assessment): Sie fin-

det im 5-Jahres-Rhythmus statt und testet 15-jährige Schülerin-
nen und Schüler aller Schularten in den Bereichen Lesen, mathe-
matische Grundbildung und naturwissenschaftliche Grundbildung. 

 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study): 
Sie findet im 4-Jahres-Rhythmus statt und testet mathematische 
und naturwissenschaftliche Kompetenzen. 

Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich an folgenden Vergleichs-
arbeiten in Länderkooperation: 
  Vergleichsarbeiten Klasse 3 (VerA 3): Deutsch und Mathematik 
 Vergleichsarbeiten Klasse 6 (VerA 6): Deutsch, Mathematik und 

Englisch 
 Vergleichsarbeiten Klasse 8 (VerA 8): Deutsch, Mathematik und 

Englisch  

Zentrale Abschlussprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern 
 Berufsreife mit Leistungsfeststellung (Jahrgangsstufe 9) 
 Mittlere Reife (Jahrgangsstufe 10) 
 Abitur 

Parallelarbeiten 
Für Klassenarbeiten bietet es sich an, eine oder zwei im Schuljahr für 
alle Klassen einer Jahrgangsstufe zu konzipieren, um so – schul-
intern – den Vergleich zwischen den Klassen führen zu können. 
 

 

Zielvereinbarungen können zwischen verschiedenen Partnern abgeschlossen wer-
den, z. B. zwischen der Schulaufsicht und der Schule sowie zwischen der Schullei-
tung und den Lehrerinnen und Lehrern. Sie können aber auch zwischen Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrern und Schülerinnen und Schülern bzw. Erziehungs-
berechtigten getroffen werden. 

Arbeit mit Ziel-
vereinbarungen 

Zielvereinbarungen sind für die Selbstständige Schule von besonderer Bedeutung, 
da hier die verschiedenen, für die Entwicklung der Einzelschule und zentrale 
Systemsteuerung relevanten Prozesse in ausgewogener Weise zusammengeführt 
werden. Dabei werden verbindliche, konkret abrechenbare Ziele vereinbart. 

Zielvereinbarungen sollen einerseits Schulentwicklungsprozesse in Gang setzen 
und andererseits der Rechenschaftslegung über die Erreichung der Ziele dienen. 
Sie müssen also nicht nur konkrete Maßnahmen beinhalten, sondern Verantwort-
lichkeiten klar regeln, abrechenbare Ziele festlegen und Termine setzen. 
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Beispiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zielvereinbarung  
auf der Grundlage der Externen Evaluation 
Name der Schule:________________________________________________ 

1. Verbindliche Ziel- und Handlungsvereinbarung 

Zielbeschreibung 
Anspruchsvolle, realisierbare, beeinflussbare und 
überprüfbare Ziele  

 

Begründung der Vereinbarung 
Bedeutsamkeit für die Schule, pragmatische Gesichtspunkte, 
vorhandene Kompetenzen und Ressourcen 

 

Zielerreichung 
Präzise formulierte Teilziele mit messbaren Ergebnissen 

 

Teilevaluation 
Terminvorgabe zur Umsetzung der Teilziele 

 

 

2. Vereinbarte Ziele und notwendige Unterstützungsmaßnahmen 

Was? 

Wie? 

Wann? 

Wer? 

Rückmeldung am: 
 

Ort, Datum 

Schulleitung Schulaufsicht 
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4 Rollenbeschreibungen 
Im Schulgesetz (§ 74 SchulG M-V) wird ausgeführt, dass die Verwirklichung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern, Erziehungsberechtigten, Schülerinnen 
und Schülern und den sonstigen am Schulwesen Beteiligten sowie deren Mitwirkung 
an den Entscheidungen und Maßnahmen der Schule erfordert.  

Schulleitung 

Der Schulleitung einer Selbstständigen Schule kommt eine zentrale Funktion bei der 
Einleitung und Förderung von Schulentwicklungsprozessen zu. Über die bisherigen 
Aufgaben hinaus werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter neue Aufgaben 
wahrgenommen.  

Der Schulleiter ist: 
– Initiator neuer Prozesse, der für Qualitätsentwicklung eintritt, Begründungs-

zusammenhänge erklärt, die Beteiligten ermutigt und motiviert, positive Erwar-
tungshaltung und Vertrauen in die vorhandenen Qualitäten zeigt und Aufbruchs-
stimmung erzeugt; 

– Koordinator der Entwicklung, der durch das Delegieren von Aufgaben für effek-
tive Arbeitsstrukturen sorgt, die Beteiligten miteinander ins Gespräch bringt und 
den notwendigen Informationsfluss herstellt;  

– Garant für Kontinuität, der Neuerungen kontinuierlich auf die Wirksamkeit in Be-
zug auf das Leitbild der Schule und das Schulprogramm überprüft; 

– Vertreter des Staates, der dafür Verantwortung trägt, dass sich der Qualitäts-
entwicklungsprozess im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegt; 

– Repräsentant der Schule, der die Bedeutung der Schulentwicklung und die Er-
gebnisse nach außen (lokales Umfeld, Schulbehörde usw.) vertritt; 

– Manager der Schule, der sich um die Beschaffung und Verteilung von Ressour-
cen kümmert, Mittel verwaltet, Personal einstellt und Prozesse steuert. 

Qualitätsentwicklung braucht eine verstärkte Führungstätigkeit der Schulleitung. 
Deshalb beabsichtigt die Landesregierung, die Einführung der Selbstständigen 
Schule mit der Vollbeschäftigung von Schulleitern und Schulleiterinnen und deren 
Stellvertretung zu verbinden.  

Die Selbstständige Schule bezieht die Lernenden in wachsendem Maße in die 
Lernorganisation und Schulgestaltung ein. Die Schülerinnen und Schüler erwerben 
dadurch Kompetenzen, die sie zu lebenslangem Lernen befähigen. 

Schülerinnen 
und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln mittels vielfältiger Unterrichtsmethoden 
wie Freiarbeit, Lernen durch Lehren, Projektunterricht, Stationenlernen u. a. die not-
wendigen Fähigkeiten, immer mehr Verantwortung für ihre Lernentwicklung selbst 
zu übernehmen. 

Neue Beurteilungsformen, Lernentwicklungsgespräche, Zielklärungsgespräche und 
Lernvereinbarungen führen sie auf ein selbst verantwortetes und selbst organisier-
tes Lernen hin.  

All dies bedeutet für die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich aktiver als bisher in 
Unterricht und Schule engagieren können und müssen.  

In einer Selbstständigen Schule arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer an der Quali-
tätsentwicklung ihrer Schule mit und richten ihren Unterricht an den Lernvorausset-
zungen und Fördernotwendigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler aus. Sie setzen 
angemessene diagnostische Mittel ein, um die Entwicklung der Lernenden zu be-
gleiten und zu fördern. 

Lehrerinnen 
und Lehrer 
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Die Lehrkräfte evaluieren ihren Unterricht, um ihn ständig zu verbessern. Durch in-
tensive Zusammenarbeit im Kollegium entwickeln sie ein Unterrichtsangebot, das 
sowohl den Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern als auch den Erwartungen 
der Gesellschaft gerecht wird. Durch Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten auf 
der Grundlage eines Fortbildungsplans bleiben sie ständig auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaften. 

Die Erfahrungen an den Modellschulen haben gezeigt: Trotz der höheren Anforde-
rungen, die an die Lehrerinnen und Lehrer an Selbstständigen Schulen gestellt wer-
den, steigt ihre Berufszufriedenheit. Das hat auch positive Auswirkungen auf die 
Lehrergesundheit. 

Selbstständige Schule braucht mehr als bisher die konstruktive Mitwirkung der Er-
ziehungsberechtigten. Diese beschränkt sich nicht nur auf die Mitarbeit in Gremien, 
sondern erstreckt sich auch auf viele andere schulische Bereiche, einschließlich 
pädagogischer Prozesse. Dadurch gewinnen die Erziehungsberechtigten mehr Ein-
sicht in die schulischen Abläufe und Notwendigkeiten. Sie bereichern das Schul-
leben, indem sie den Schülerinnen und Schülern ihre Lebens- und Berufserfahrun-
gen im schulischen Rahmen weitergeben können. So werden die Erziehungs-
berechtigten im Schulalltag zu echten Partnern der Lehrkräfte und der Lernenden. 

Erziehungs-
berechtigte 

In der Schulkonferenz wirken die Erziehungsberechtigten an wichtigen Entschei-
dungen mit. Sie werden über alle Belange der Schule informiert, in die Kommunika-
tion mit eingebunden und engagieren sich aktiv im Schulalltag. 

Die Schulämter sind lernende Organisationen zur Unterstützung Selbstständiger 
Schulen. Selbstständige Schulen brauchen selbstständigere Schulämter. Im Pro-
zess der Einführung der Selbstständigen Schulen übernehmen die Staatlichen 
Schulämter u. a. verstärkt folgende Aufgaben: 

Staatliche 
Schulämter 

– Unterstützung und Beratung bei der Schulentwicklung, 
– Aus- und Bewertung schulischer Daten als Grundlage für Qualitätsentwicklung 

(z. B. Vergleichsarbeiten, zentrale Abschlussprüfungen), 
– Standardsicherung und Evaluation, 
– Personalführung und -förderung, 
– Wahrnehmung der Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht über Schulen und die Be-

diensteten im Landesdienst, 
– Umsetzung von Planungsvorgaben, 
– Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Schulen, 
– Genehmigung der Schulprogramme. 

Zielstellungen  der Arbeit der Staatlichen Schulämter sind u. a.: 
– Verbesserung der Ergebnisse von Schule, 
– Stärkung der Selbstverantwortung der einzelnen Schule, 
– Förderung der Professionalität der Lehrkräfte, 
– Entwicklung einer umfassenden Rückmelde-Kultur, 
– Unterstützung von Initiativen und Eröffnung von Handlungsspielräumen, 
– Pflege des Teamgedankens,  

– Förderung von Vernetzung. 

In der Zielvereinbarung zwischen Schulaufsicht und Schulen werden die bildungs-
politisch vorgegebenen Entwicklungslinien des Landes und die aus den Schulen er-
wachsenden Entwicklungsimpulse zusammengeführt.  
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Schulträger finanzieren gegenwärtig Schulgebäude, Schulbücher, Bürobedarf, Post- 
und Fernmeldegebühren u. ä. Eine Säule der Selbstständigen Schule ist die erwei-
terte wirtschaftliche Handlungsmöglichkeit durch Flexibilisierung, d. h.: Die Schule 
verwaltet vom Schulträger zugewiesene Gelder weitgehend selbstständig und kann 
diese unter pädagogischen Gesichtspunkten für die Schule optimal einsetzen. 

Schulträger 

Grundlage der Partnerschaft zwischen Schulträger und Schule ist eine Koopera-
tionsvereinbarung unter Bezugnahme auf das Schulgesetz (§§ 4, 112 SchulG M-V), 
in der die Eckwerte der jeweiligen Mittelübertragung, die Verwaltungsabläufe, die 
Regelungen zur ordnungsgemäßen Verwendung von Haushaltsmittel u. ä. fest-
gelegt werden. Damit wird der Schulträger auch zum engen Partner der Selbst-
ständigen Schule in der Region. Es ergeben sich Unterstützungsmöglichkeiten bei 
der Profilbildung einer Schule, der Stärkung der sozialen und stadtteil-bezogenen 
Bedeutung einer Schule als Identifikationsort der Anwohner, Öffnung von Schule für 
die allgemeine Nutzung sowie die Förderung von Kooperationen mit den verschie-
denen Institutionen des gesellschaftlichen Lebens. 

Das Bildungsministerium als oberste Schulaufsicht trägt die gesetzliche Verantwor-
tung für das Schulwesen in Mecklenburg-Vorpommern. Aus dieser Verantwortung 
heraus schafft es die notwendigen Voraussetzungen für einen Erfolg der Selbststän-
digen Schule. Für den Unterricht an den Selbstständigen Schulen definiert das Bil-
dungsministerium auf der Grundlage des Schulgesetzes einen Handlungsrahmen in 
Form von Rahmenplänen, Anforderungsprofilen für die Zentralen Abschlussprüfun-
gen und weiteren Vorgaben, die sich aus den Vereinbarungen mit den anderen 
Bundesländern ergeben. Dabei ist es Ziel des Bildungsministeriums, Bürokratie so 
weit wie möglich abzubauen und sich nur auf das Notwendigste zu beschränken. 
Die Ausgestaltung dieses Rahmens obliegt dann den Schulen selbst. Die Qualität 
und Vergleichbarkeit des Unterrichts wird durch Evaluation, Vergleichsarbeiten und 
Zentrale Prüfungen erfasst und langfristig gesichert. 

Bildungs-
ministerium 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit stellt das Bildungsministerium ausgesuchte 
Beispiele von Selbstständigen Schulen in unterschiedlichen Formen vor.  

Zur Bereicherung des Schullebens einer Schule gehören Partnerschaften. Bei der 
innerschulischen Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten oder anderen Klas-
sen geht es nicht nur um die Arbeit in Gremien, sondern auch um die praktische 
Arbeit im Schulalltag. Partnerschaften mit anderen Schulen im In- und Ausland be-
reichern eine Schule durch Erfahrungsaustausch und gemeinsame Projekte. 

Partner-
schaften 

Die Öffnung von Schule zu nichtschulischen Einrichtungen und Institutionen gehört 
zu den wesentlichen Merkmalen Selbstständiger Schulen. Mit Kontakten zu Ver-
einen, Verbänden, Unternehmen, Kirchen u. a. können für Schülerinnen und Schü-
ler außerschulische Lernorte erschlossen werden, an denen sie durch Fachleute für 
diese gesellschaftlichen Bereiche neue Erfahrungen vermittelt bekommen. 

Für Schulen bietet auch das Sponsoring durch außerschulische Partner eine Chan-
ce, Schulleben und Schulentwicklung zu fördern. Dabei sind die rechtlichen Gren-
zen zu beachten. Werbung ist im Gegenzug zu Geld- oder Sachspenden möglich, 
wenn auch in einem vorgegebenen Rahmen18. 

                                                 
18 Richtlinie zur Einwerbung und Verwendung von Mitteln Dritter (Drittmittelrichtlinie), Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 12. April 2005, in: 
Mitteilungsblatt des Ministeriums 5 / 2005  
http://www.kultus-mv.de/_sites/bibo/merkblaetter/0505.pdf 
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5 Schulrechtliche Auswirkungen 
Die Stärkung der Einzelschule erfordert einen Systemwechsel in der Schule ebenso 
wie entsprechende Veränderungen in der Schulaufsicht. Der Weg führt weg von 
einer durch Rechtsvorschriften überregulierten und verwalteten Schule hin zu einer 
Schule, die mehr Ergebnisverantwortung übernimmt. 

Mit Blick auf eine veränderte Schulverwaltung und Schulaufsicht folgt dem Weniger 
an Rechtsvorschriften ein Mehr an Zielüberprüfungen und Evaluationen der Effi-
zienz der eigenen Tätigkeit. 

Das Schulgesetz und die untergesetzlichen Rechtsvorschriften werden diesem Ziel 
entsprechend überprüft und angepasst. In diesen Prozess fließen die zahlreichen 
Anregungen und Vorschläge aus den Schulen und Staatlichen Schulämtern zum 
Bürokratieabbau und zur Verbesserung des Schulwesens ein. 

Schulgesetz 

So sind z. B. Veränderungen in folgenden Bereichen angedacht: 
– Stundentafel 
– Fachleistungsdifferenzierung 
– Größen zur Klassenbildung 
– Zügigkeiten von Schulen 
– Ermöglichung der freien Schulwahl durch Aufhebung der Einzugsbereiche von 

Schulen und entsprechende Anpassung der Regelungen zur 
Schülerbeförderung 

– Deregulierung der Zahl von Klassenarbeiten/Klausuren 
– Zuständigkeiten von Schulleitungen bzw. Aufgaben der Schulaufsicht. 

6 Häufig gestellte Fragen 
Was bedeutet mehr Selbstständigkeit für Schulen? 
Selbstständigkeit und Verantwortung gehören zusammen: Die Schulen bekommen 
einen größeren Gestaltungsfreiraum, um die Prozesse an ihren Schulen selbst ge-
stalten zu können. Damit übernehmen sie aber auch eine höhere Verantwortung für 
den Erfolg ihrer schulischen Arbeit. 

Was ist das Ziel von mehr Selbstständigkeit an Schulen in Mecklenburg-Vor-
pommern? 
Das Ziel ist die Verbesserung des Unterrichts und damit eine Verbesserung des Er-
ziehungs- und Lernerfolges staatlicher Schulen. Durch diese Qualitätssteigerung 
verbessern die Schülerinnen und Schüler ihre Bildungs- und Berufschancen. Ent-
scheidungen sollen vor Ort in den Schulen getroffen werden. Dort kennt man die 
Situation am besten und kann flexibel reagieren. Mit der größeren Entscheidungs-
freiheit übernimmt die Schule in einem größeren Maß als bisher die Verantwortung 
für ihre Ergebnisse. 

Wie erfolgen Kontrollen bei mehr Selbstständigkeit? 
Kontrollen erfolgen durch Vergleichsarbeiten, Abschlussprüfungen, Externe Evalua-
tion und durch die Schulaufsicht. Die Selbstständigkeit von Schulen erstreckt sich 
nur auf den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag, der durch das Grund-
gesetz, die Landesverfassung, das Schulgesetz und die nationalen Bildungsstan-
dards festgelegt ist:  
Schulische Arbeit wird auch weiterhin staatlich beaufsichtigt. Insbesondere werden 
die Ergebnisse der Schulen überprüft. Bei der Gestaltung von Unterricht und 
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Schulalltag erhalten die Schule erweiterte Freiräume. In diesem Rahmen müssen 
sie sich bewegen. Eine weitere Kontrolle erfolgt durch Interne Evaluation.  

Wie korrespondieren Selbstständigkeit und das Lehrerpersonalkonzept 
(LPK)? 
Erweiterte Selbstständigkeit bei der Personalmittel-Bewirtschaftung und LPK sind 
zurzeit nur begrenzt vereinbar. Wir wollen gemeinsam mit den Vereinbarungspart-
nern daran arbeiten, dies zu ändern. Ziel ist es, dass Schulleitungen und Örtliche 
Personalräte über die garantierte Grundbeschäftigung hinaus an einzelne Lehrkräfte 
für bestimmte Aufgaben Stunden aus einem Stundenpool zusätzlich vergeben kön-
nen. Das erhöht die Motivation der Kollegien. An den Modellschulen, die das Kon-
zept Selbstständige Schule in den letzten drei Jahren erprobt haben, fand dieses 
Modell sehr große Akzeptanz. 

Was ist an den Selbstständigen Schulen neu? 
Mit der landesweiten Einführung der Selbstständigen Schulen erfolgt ein Paradig-
menwechsel in der pädagogischen Arbeit. Schulen erhalten wesentlich mehr Gestal-
tungsspielraum, übernehmen aber auch gleichzeitig in größerem Maß Verantwor-
tung für ihre Ergebnisse. In diesem Prozess werden positive Erfahrungen von Schu-
len unseres Landes aufgegriffen und weiter entwickelt. Die Selbstständigen Schulen 
sehen die individuelle Förderung des Einzelnen als eine wesentliche Aufgabe. Da 
dies aber nur vor Ort möglich ist, muss man Schulen einen größeren Freiraum 
zugestehen, um so für ihre Situation und für ihre Schülerschaft das optimale Lern-
angebot anzubieten. Dies geschieht dadurch, dass die Schulen Lehrer einstellen 
können, dass sie eigene Lehrpläne und Stundentafeln entwickeln können, dass sie 
Geld für ihre Zielsetzungen besser einsetzen u. v. m. 

Welche Vorteile hat die Einführung Selbstständiger Schulen für Schülerinnen 
und Schüler, für Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte? 
1) Die Schülerinnen und Schüler erleben den gesamten Prozess der Qualitätsent-

wicklung ihrer Schule bewusster mit. Sie profitieren von mehr Bildungsqualität. 
Mit der stärkeren Konzentration auf ihre Kompetenzentwicklung werden sie 
selbstständiger und können bessere Leistungen erreichen. Durch mehr Beteili-
gung an Schulentwicklungsaktivitäten stärken sie ihre eigene Kompetenz, ge-
winnen an Motivation und identifizieren sich mit der Schule. Das führt zu höherer 
Anstrengungsbereitschaft und besseren Lernergebnissen. 

2) Die Selbstständige Schule bringt für die Lehrkräfte eine Verbesserung des 
Schulklimas durch eine angemessene Kommunikations-, Kooperations- und 
Feedback-Kultur. Sie sind aktiv an der Schulentwicklung beteiligt und erhalten 
mehr Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der Transparenz aller Ent-
scheidungen und ihrer persönlichen Beteiligung erhalten sie größere Freiräume 
und gleichzeitig mehr Verantwortung für die Entwicklung jedes einzelnen Kindes. 
Mit der dazugehörenden Ergebnisverantwortung wächst auch die Bedeutung 
ihrer Fähigkeiten zu Diagnostik und Analyse. Die Arbeit in kollegialen Teams 
stärkt ihre Arbeitszufriedenheit. 

3) Auch für die Erziehungsberechtigten sind die Aspekte der Transparenz aller 
schulischen Abläufe und Veränderungsprozesse und ihre verstärkte Kommuni-
kation als Vorteil hervorzuheben. Sie gewinnen einen intensiveren Kontakt zur 
Schule durch mehr Möglichkeiten zur Mitwirkung. An der Verwirklichung ihrer 
Interessen, d. h. der Steigerung der Bildungs- und Erziehungsqualität und damit 
besserer Berufschancen für ihre Kinder, können sie aktiv teilnehmen und ent-
wickeln mehr Zufriedenheit.  
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Glossar 
Die nationalen Bildungsstandards für einzelne Fächer in unterschiedlichen Jahr-
gangsstufen legen verbindliche Anforderungen an das Lehren und Lernen in der 
Schule fest. Sie formulieren präzise und verständlich wesentliche Ziele pädagogi-
scher Arbeit. Sie konkretisieren, welche Lernergebnisse Schüler zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt erreicht haben sollen.  

Bildungs-
standards 

Die Zuweisung von Personal- und Haushaltsmitteln an Schulen zur 
eigenverantwortlichen Bewirtschaftung führt zu Kostentransparenz und optimaler 
Verwendung der Gelder. 

Budgetierung 

In den EPA sind die Bestimmungen der KMK zur Gestaltung der Abiturprüfungen in 
den einzelnen Fächern festgelegt, um ein gewisses bundeseinheitliches Anforde-
rungsniveau zu haben. 

Einheitliche 
Prüfungsanfor-
derungen an 
die Abiturprü-
fungen (EPA)  

Erziehungsvereinbarungen werden zwischen Erziehungsberechtigten, Lehrkräften 
und Schülerinnen und Schülern geschlossen. In ihnen werden Pflichten und Rechte 
festgelegt, die die Grundlage für die Zusammenarbeit bilden. Die Erziehungsverein-
barungen sind Festlegungen, die juristisch nicht eingeklagt werden können, aber 
doch einen Verbindlichkeitscharakter haben.  

Erziehungs-
vereinbarung 

Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Einschätzung. Es gibt Interne 
Evaluation und Externe Evaluation. Bei der Internen Evaluation überprüft die Schule 
selbst, wie erfolgreich sie arbeitet (etwa durch Schülerbefragungen, Auswertung von 
Arbeiten, gegenseitige Hospitationen). Bei der Externen Evaluation untersucht ein 
Team, das von außen kommt, wie die Erfolge der Schule sind. 

Evaluation 

Alle Lernenden sollen nach ihren Möglichkeiten gefördert werden. Dazu gehört die 
Feststellung des Leistungsstandes (Diagnose). Darauf gründen sich die Zielstellung 
des Förderplanes und die Festlegungen der Wege, diese individuellen Ziele zu er-
reichen. 

Förderplan 

Da es ständig neue Entwicklungen gibt, ist es nötig, diese in der Schulgemeinschaft 
zu benennen, auf ihre Wichtigkeit für die Schule zu überprüfen und Lehrerinnen und 
Lehrer zu motivieren, sich auf Fortbildungen darüber zu informieren und der Schul-
gemeinschaft die Neuerungen zugänglich zu machen. Dazu ist ein Fortbildungsplan 
nötig, weil sonst Fortbildungen nicht systematisch besucht werden. 

Fortbildungs-
plan 

In der Kontingent-Stundentafel werden für bestimmte Fächer für einen größeren 
Zeitraum verpflichtende Unterrichtsstunden zugeteilt (z. B. Jahrgangsstufen 5 bis 9 
23 Stunden Deutsch), die dann der schulischen Situation entsprechend aufgeteilt 
werden müssen. 

Kontingent-
Stundentafel 

Die Kultusministerkonferenz, in der alle Bundesländer vertreten sind, legt verbindli-
che Vorgaben für die Bildungspolitik fest, besonders durch die Bildungsstandards 
und die Anerkennung der Abschlüsse. 

Kultusminister-
konferenz 
(KMK) 
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Zwischen der Landesregierung, den Gewerkschaften und Berufsverbänden wurde 
das Lehrerpersonalkonzept vereinbart, um den auf Grund des demographisch be-
dingten Schülerrückganges entstandenen Lehrerüberhang sozialverträglich ab-
bauen zu können. Eine Maßnahme des LPK, die Bedarfskündigungen verhindern 
soll, ist die Maßnahme Teilzeit (Anlage 3 des LPK), bei der sich die Teilnehmer soli-
darisch den vorhandenen Beschäftigungsumfang teilen  

Lehrer-
personal-
konzept (LPK) 

Die Schule legt für sich grundlegende Normen und Werte im Leitbild fest, die für ihre 
Arbeit richtungsweisend sind. Im Schulprogramm werden die Wege, wie die Ziele 
des Leitbilds erreicht werden können, aufgezeigt. 

Leitbild 

Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rolle einer Lehrkraft, bereiten ein Thema 
so vor, dass sie es ihren Mitschülerinnen und Mitschülern präsentieren können und 
lernen dadurch selbst. 

Lernen durch 
Lehren 

Mit der Mittelbewirtschaftung ist die Bewirtschaftung der für das jeweilige 
Haushaltsjahr zugewiesenen Haushaltsmittel gemeint. 

Mittelbewirt-
schaftung 

Hierbei handelt es sich um die Übertragung von Haushaltsmitteln auf die Schulen 
zwecks eigener Bewirtschaftung. 

Mittel-
übertragung  

Personalbewirtschaftung beschäftigt sich damit, wie viele Stellen für welche Auf-
gaben zu planen und einzusetzen sind. Für Schulen bedeutet dies vor allem, wie 
viele Lehrer in welchem Umfang und mit welcher Aufgabe in einer Schule tätig sein 
können. 

Personalbe-
wirtschaftung 

Um in einer Institution wie der Schule gute Ergebnisse zu bekommen, muss man 
das Personal seinen Fähigkeiten und Interessen entsprechend richtig einsetzen und 
ihm die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. 

Personal-
entwicklung 

Unter Qualitätsmanagement versteht man die Organisation von Arbeitsabläufen in 
Institutionen oder Fabriken, die dazu dient, bessere Produkte herzustellen bzw. bes-
sere Arbeitsergebnisse zu erzielen. Für Schulen bedeutet Qualitätsmanagement, 
dass sie Rahmenbedingungen schaffen, in denen Unterricht und Erziehung optimal 
gelingen. 

Qualitäts-
management 

Rahmenpläne für die Unterrichtsfächer und Aufgabengebiete geben einen Rahmen 
vor, innerhalb dessen die Schulen konkretere schulinterne Lehrpläne erstellen. 

Rahmenplan/ 
schulinterner 
Lehrplan 

  

Die Schulen bekommen für jeden Schüler nach einem bestimmten Schlüssel Stun-
den für die Unterrichtsversorgung. Bisher wurden die "Lehrerstunden" nach der An-
zahl der Klassen verteilt. 

Schüler-
bezogene 
Stunden-
zuweisung 
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Die Schulaufsicht hat die Aufgabe, Schulen in ihrer Arbeit zu kontrollieren und zu 
beraten. Sie ist zweistufig organisiert und besteht aus der Obersten Schulaufsicht 
(Bildungsministerium) und der Unteren Schulaufsicht (vier Staatliche Schulämter). 

Schulaufsicht 

Wenn zwei oder mehr Lehrer für eine Lerngruppe gemeinsam Unterricht vorberei-
ten, durchführen und nachbereiten, nennt man das Teamteaching. Ein Vorteil liegt 
darin, dass Lehrer individueller auf einzelne Kinder eingehen können (Individualisie-
rung des Unterrichts). 

Teamteaching 

Vergleichsarbeiten werden entweder schulintern (i. S. von Parallelarbeiten) oder lan-
desweit an einem bestimmten Termin für bestimmte Fächer geschrieben, um eine 
übersichtliche Orientierung über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler 
gegenüber anderen zu bekommen.  

Vergleichs-
arbeiten 

Eine Zielvereinbarung wird zwischen der Schulleitung und dem zuständigen Staat-
lichen Schulamt geschlossen. In ihr wird festgelegt, welche Ziele die Schule in 
einem gewissen Zeitraum erreichen möchte. 

Ziel-
vereinbarung 
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Anlagen 
 
Anlage 1 
 
Stärkung der Eigenverantwortung der Einzelschule, Schaffung von 
Freiräumen - Schülerbezogene Stundenzuweisung  
 
 
Anlage 2  
 
Empfehlungen zur Gestaltung einer erweiterten Selbstständigkeit der 
Schulen im Bereich der Sachmittelbewirtschaftung 



Entwurf  
Stand: 27.09.2007 

Stärkung der Eigenverantwortung der Einzelschule, Schaffung 
von Freiräumen - Schülerbezogene Stundenzuweisung 
 
1 Vorbemerkung 
 
Mehr Selbstständigkeit für die Einzelschule ist unabdingbare Voraussetzung für eine 
Qualitätsverbesserung. Eine schülerbezogene Lehrerstundenzuweisung eröffnet 
hierzu die erforderlichen gestalterischen Spielräume. 
 
Die bisher praktizierte klassenbezogene Lehrerwochenstundenzuweisung für 
Unterricht (Grundbedarf), von Lehrerwochenstunden für zusätzliche Aufgaben 
(Zusatzbedarf) und von klassenbezogenen Regelungen zu Anrechnungs- und 
Ermäßigungsstunden (Anrechnungsbedarf) wird grundsätzlich durch eine 
schülerbezogene Lehrerwochenstundenzuweisung für die Bereiche Grund-, Zusatz- 
und Anrechnungsbedarf ersetzt. Zurzeit noch bestehende Regelungen zu 
Schülermindest- und –höchstzahlen für die Klassenbildung werden aufgehoben. Die 
Verantwortung für die Verteilung der Stunden des sich so ergebenden 
Stundenvolumens liegt bei der Schule. 
 
2 Verfahren der schülerbezogenen Lehrerstundenzuweisung an die 

Schulen 
 
Grundlage für die globale Lehrerwochenstundenzuweisung ist die Berechnung der 
erforderlichen Lehrerwochenstunden auf der Grundlage der Regelungen zur 
schülerbezogenen Stundenzuweisung. 
 
Im Ergebnis dieser Bedarfsberechnungen weist das Bildungsministerium den 
Staatlichen Schulämtern Stellen für Lehrkräfte zu. 
 
Auf der Grundlage dieser zugewiesenen Stellen werden im weiteren Verlauf der 
Vorbereitung eines Schuljahres Lehrerwochenstunden von den Staatlichen 
Schulämtern auf die Schulen verteilt. 
 
Die den Schulen zugewiesenen Stunden bilden den Rahmen, innerhalb dessen die 
Schulen unter Berücksichtigung der schulgesetzlichen Rahmenbedingungen 
eigenverantwortlich über die Bildung von Klassen und Lerngruppen, über den 
Einsatz der Stunden des Zusatzbedarfes und weitestgehend eigenverantwortlich 
über die Vergabe von Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden entscheiden. 
 
Sollte in begründeten Einzelfällen ein zusätzlicher Bedarf bestehen, kann das 
jeweilige Staatliche Schulamt auf Antrag der Schule entsprechende 
Lehrerwochenstunden zuweisen. 

 1



2.1 Berechnung des Lehrkräftebedarfs 
 
2.1.1 Berechnung der Stunden für Unterricht (Grundbedarf) 
 
2.1.1.1 Allgemein bildende Schulen ohne Förderschule 
 
Der Grundbedarf gemäß Unterrichtsversorgungsverordnung 2007/2008 
(Bandbreitenmodell) stellt eine klassenzahl- und klassenfrequenzabhängige 
Treppenfunktion dar. 

Grafische Darstellung der Lehrerstunden, Grundbedarf der Grundschule, Jahrgangsstufe 1
- Bandbreitenmodell -

Treppenfunktion
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Ausgehend von dem sich auf der Grundlage der Unterrichtsversorgungsverordnung 
2007/2008 (UntVersVO 2007/2008) ergebenden Grundbedarf wurde eine schulart- 
und ggf. jahrgangsspezifische durch die Treppenfunktion verlaufende lineare 
Funktion ermittelt. Diese lineare Funktion stellt den Bedarf in Abhängigkeit von der 
Schülerzahl dar. 

Grafische Darstellung der Lehrerstunden, Grundbedarf der Grundschule, Jahrgangsstufe 1
- Schülerbezogene Stundenzuweisung -

Lineare Approximation
y = 0,798 x + 10,5
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Mathematisch gesehen handelt es sich um eine Gleichung der Form: 
 
   y = m x + n  
 
Dabei bedeuten: 
 
   y = Grundbedarf in Stunden 
    
   x = Schülerzahl in der jeweiligen Jahrgangsstufe 
    
   m = Faktor pro Schüler  
    
   n = Sockel pro Jahrgangsstufe 
 
Der grafische Verlauf für das Bandbreitenmodell und für die schülerbezogene 
Stundenzuweisung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. 
 

Grafische Darstellung der Lehrerstunden, Grundbedarf der Grundschule, Jahrgangsstufe 1
- Vergleich: Bandbreitenmodell / Schülerbezogene Stundenzuweisung -

Lineare Approximation
y = 0,798 x + 10,5
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Die schulart- und jahrgangsstufenspezifischen Faktoren und Sockel sind in der 
Anlage Ziffer 1 Seite 1 und 2 dargestellt. 
 
Die Höhe der einer Schule zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden zur 
Absicherung des Grundbedarfs (G) an den allgemeinbildenden Schulen ergibt sich 
als Summe des Grundbedarfs für alle Jahrgangsstufen und Schularten einer Schule. 
 
Der Grundbedarf (G) für eine Jahrgangsstufe einer Schulart ergibt sich hierbei als 
Summe aus dem Sockel (S) der Jahrgangsstufe und dem Produkt aus Schülerzahl 
(X) der Jahrgangsstufe und dem schulart- und jahrgangsspezifischen Faktor (F). 
 
Mathematisch gesehen stellt die Berechnung des Grundbedarfs eine Gleichung in 
der Form 
   G = F X + S (X ≥ Mindestschülerzahl (M)) 
 
dar. 
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Dabei bedeuten: 
 
   G = Grundbedarf in Stunden 
    
   X = Schülerzahl der Jahrgangsstufe 
    
   F = Faktor pro Schüler 
    
   S = Sockel pro Jahrgangsstufe 
 
Werden jahrgangsspezifische Schülermindestzahlen unterschritten, werden die 
Sockelwerte proportional abgesenkt. 
 
Es gelten nachfolgende jahrgangsspezifische Schülermindestzahlen: 
 
  Vorklassen/ Diagnoseförderklassen:   10 Schüler 
 
  Grundschule:      18 Schüler 
 
  Realschule/ Regionale Schule:    20 Schüler 
 
  Gymnasium (7 bis 10):     20 Schüler 
 
  Integrierte Gesamtschule (5 bis 10):   20 Schüler 
 
  Gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 bis 13): 24 Schüler 
 
Der abgesenkte Sockel (S´) ergibt sich als Produkt aus dem Quotienten von 
Schülerzahl im Jahrgang und der Schülermindestzahl im Jahrgang sowie dem 
jahrgangs- und schulartbezogenen Sockel  
 
Mathematisch gesehen stellt sich die Berechnung des abgesenkten Sockels 
folgendermaßen dar: 
 

X S´ = M x S (X < Mindestschülerzahl (M)) 
 
Dabei bedeuten: 
 
   S´ = abgesenkter Sockel der Jahrgangsstufe 
    
   X = Schülerzahl der Jahrgangsstufe 
    
   S = Sockel pro Jahrgangsstufe 
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2.1.1.2 Förderschulen 
 
Der Grundbedarf für die Förderschularten ergibt sich nach der folgenden Gleichung:  
   G = F´ X´  
 
Dabei bedeuten: 
 
   G = Grundbedarf in Stunden 
    
   X´ = Gesamtschülerzahl der Förderschulart 
    
   F´ = Faktor pro Schüler der Förderschulart 
 
2.1.1.3 Abendgymnasium 
 
Der Grundbedarf für das Abendgymnasium ergibt sich als Produkt aus der 
Schülerzahl der Schule und dem Faktor 1,2.  
 
1.2.1.4  Berufliche Schulen 
 
Grundlage für die Lehrerwochenstundenzuweisung an die Beruflichen Schulen sind  
die gemäß Unterrichtsversorgungsverordnung 2007/2008 bereits getroffenen 
Regelungen zur schülerbezogenen Stundenzuweisung. 
Die Höhe der einer Schule zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden zur 
Absicherung des Grundbedarfs (G) an den beruflichen Schulen ergibt sich als 
Summe des Grundbedarfs für alle Jahrgangsstufen und Schularten einer Schule. 
 
Der Grundbedarf (G) für eine Jahrgangsstufe einer Schulart ergibt sich hierbei als 
Summe aus dem Produkt aus Schülerzahl (X) der Jahrgangsstufe und dem schulart- 
und jahrgangsspezifischen Faktor (F) für theoretischen Unterricht und dem Produkt 
aus Schülerzahl (X) der Jahrgangsstufe und dem schulart- und 
jahrgangsspezifischen Faktor (F´) für fachpraktischen Unterricht. 
 
Der Grundbedarf für die Berufsschularten ergibt sich nach der folgenden Gleichung:  
 
   G = F X + F´ X  
 
Dabei bedeuten: 
 
   G = Grundbedarf in Stunden 
    
   X = Schülerzahl der Jahrgangsstufe 
    
   F = Faktor pro Schüler - Theorie 
    
   F’ = Faktor pro Schüler - Fachpraxis 
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2.1.2 Berechnung des Bedarfs an Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden 
(Anrechnungsbedarf) 

 
Der Anrechnungsbedarf gemäß der Verwaltungsvorschrift „Festsetzung der 
Unterrichtsverpflichtungen der Lehrkräfte für das Schuljahr 2007/2008“ ergibt sich als 
Summe von personenbezogenen Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden (z.B. 
Altersanrechnung, Anrechnungsstunden für schwerbehinderte Lehrkräfte, 
Ermäßigungsstunden für Lehrkräfte als Mitglied einer Personalvertretung, als Mitglied 
der Schwerbehindertenvertretung, als Gleichstellungsbeauftragte),  
Anrechnungsstunden für besondere Aufgaben (z. B. Fachberater, Betreuung von 
EDV-Netzen, Einsatz in der gymnasialen Oberstufe), Anrechnungsstunden für 
Leitungs- und Koordinierungsaufgaben und Anrechnungsstunden für 
Verwaltungsaufgaben und besondere pädagogische Aufgaben (z.B. Schulpool, 
Schulamtspool, Landespool). 
 
Aufgrund der Zweckbestimmung von Anrechnungsstunden kann bei den 
Ermäßigungstatbeständen und bei personenbezogenen Anrechnungstatbeständen 
eine Umstellung auf eine schülerbezogene Anrechnungsstundenberechnung nicht 
erfolgen. 
 
Bei den bisherigen klassenbezogenen Anrechnungsstunden kann hingegen eine 
Umstellung vorgenommen werden. Dies umfasst Anrechnungsstunden für Leitung 
(Leitungspool) und den Schulpool.  
 
2.1.2.1 Leitungspool 
 
Durch den Leitungspool werden den Schulen Anrechnungsstunden für Leitungs- und 
Koordinierungsaufgaben zur Verfügung gestellt (Anrechnungsstunden für Schulleiter, 
Stellvertreter, Koordinatoren). Über die Vergabe der Stunden des Leitungspools 
entscheidet die Schule in eigener Verantwortung.  
 
Der Leitungspool (L) für eine Schule ergibt sich hierbei als Summe aus dem Produkt 
aus der Differenz der Schülerzahl (x) der Schule und einer schulartspezifischen 
Mindestschülerzahl und dem schulart- und jahrgangsspezifischen Faktor (f), dem 
Sockel (S) der Schulart sowie ggf. zu gewährenden Zuschlägen (Z). 
 
Mathematisch gesehen handelt es sich um eine Gleichung der Form: 
 

L = (x – m) • f + S + Z (x ≥ Mindestschülerzahl der Schule (m)) 
 

Dabei bedeuten: 
   L = Leitungspool in Stunden 

   x = Schülerzahl der Schule 

   m= Mindestschülerzahl der Schule 

   f = Faktor pro Schüler 

   S = Sockel pro Schule 

   Z = Zuschläge 

Die schulartspezifischen Faktoren, Sockel sowie die Zuschläge sind in der Anlage 
Ziffer 2 ausgewiesen. 
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Es gelten nachfolgende schulspezifische Schülermindestzahlen: 
 
 Grundschule:     40 Schüler 
 
 weiterführende allgem. und berufl. Schulen: 200 Schüler 
 
 Sprachheilschule:     40 Schüler 
 
 Schule für Erziehungsschwierige:  40 Schüler 
 
 Schule zur individuellen Lebensbewältigung: 40 Schüler 
 
 Sonstige Förderschule:    80 Schüler 
 
Wird die schulspezifische Schülermindestzahl unterschritten, ergibt sich der 
Leitungspool als Summe aus Sockel und Zuschlägen gem. Anlage Ziffer 2. 
 
Mathematisch gesehen ergibt sich der Leitungspools einer Schule dann nach 
folgender Gleichung: 
 

L = S + Z (x < Mindestschülerzahl der Schule (m)) 
 
2.1.2.2 Schulpool 
 
Für besondere pädagogische Aufgaben sowie über die Schulleitung und 
schulfachliche Koordinierung hinausgehende Verwaltungsaufgaben erhalten die 
Schulen auch weiterhin einen Stundenpool, den Schulpool (Z). Der Schulpool wird im 
Rahmen der Regelungen der schülerbezogenen Stundenzuweisung nicht mehr 
durch die Anzahl der Klassen einer Schule bestimmt, sondern durch die Schülerzahl. 
Die Größe des einer Schule zur Verfügung stehenden Schulpools (Z) ergibt sich als 
Summe der Schulpools für alle Schularten einer Schule. 
 
Der Schulpool (Z) für eine Schulart einer Schule ergibt sich hierbei als Produkt aus 
Schülerzahl (x) der Schulart und dem schulartspezifischen Faktor (F). 
 
Mathematisch gesehen ergibt sich der Schulpool einer Schule nach folgender 
Gleichung: 
   Z = F x 
 
Dabei bedeuten: 
 
   Z = Schulpool in Stunden 
    
   x = Schülerzahl der Schulart 
    
   F = Faktor pro Schüler 
 
Die schulartspezifischen Faktoren sind in der Anlage Ziffer 2 ausgewiesen. 
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2.1.3 Berechnung der Stunden für zusätzliche Aufgaben (Zusatzbedarf) 
 
Die Berechnung der Lehrerwochenstunden des Zusatzbedarfes (ZB) gemäß 
Unterrichtsversorgungsverordnung 2007/2008 stellt in der Regel auf die 
Gesamtschülerzahl an den öffentlichen Schulen ab.  
Im Rahmen der Regelungen für die schülerbezogene Stundenzuweisung wird die 
Höhe des Zusatzbedarfes für die in der Anlage Ziffer 3 ausgewiesenen 
Zusatzbedarfstatbestände an die Schülerzahl gekoppelt, für die zusätzliche 
Lehrerwochenstunden erforderlich sind (z.B. Anzahl der Schüler im gemeinsamen 
Unterricht, Anzahl der Schüler mit einer festgestellten Hochbegabung, Anzahl der an 
der Ganztagsbetreuung teilnehmenden Schüler, Anzahl der Schüler mit einer 
festgestellten LRS/ Dyskalkulie). 
 
Die Größe des einer Schule zur Verfügung stehenden Pools an 
Lehrerwochenstunden für den Zusatzbedarf (ZB) ergibt sich als Summe der 
Lehrerwochenstunden für die einzelnen Zusatzbedarfstatbestände einer Schule. 
 
Der Zusatzbedarf (ZB) für einen Zusatzbedarfstatbestand ergibt sich hierbei als 
Produkt aus Anzahl der betroffenen Schüler (x) und dem jeweiligen 
Zusatzbedarfsfaktor (F). 
 
Mathematisch gesehen ergibt sich der Zusatzbedarfspool einer Schule nach 
folgender Gleichung: 
 

ZB = F x 
 
 
2.2 Vergleich der Lehrerstundenzuweisung nach dem Bandbreitenmodell 

und schülerbezogener Zuweisung 
 
2.2.1 Vergleich des Grundbedarfs nach dem Bandbreitenmodell (BBM) und 

schülerbezogener Zuweisung (SSZ) (Schuljahr 2007/08) 
 
In den nachfolgenden Übersichten ist die Grundbedarfsberechnung auf der 
Grundlage der Regelungen der schülerbezogenen Stundenzuweisung gem. Anlage 
Ziffer 1 für Beispielschulen dargestellt. 
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1. Grundschule 
 
Beispiel: Grundschule A (mit Zusatzbedarf Schwimmunterricht)

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

1 18 1 21 10,5 0,808 25,044 4,044

2 23 1 24,5 11,75 0,905 32,565 8,065

3 25 1 32,5 13,25 1,026 38,900 6,400

4 30 2 52 14 1,067 46,010 -5,990

Summe 96 5 130 142,519 12,519

SSZ - BBMGrundbedarf in Std.
SSZJahrgangs-

stufe
Anz.d. 

Schüler
Anz.d. 

Klassen BBM

 
 
Beispiel: Grundschule B (mit Zusatzbedarf Schwimmunterricht)

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

1 55 2 52 10,5 0,808 54,940 2,940

2 50 2 57 11,75 0,905 57,000 0,000

3 48 2 57 13,25 1,026 62,498 5,498

4 31 2 56 14 1,067 47,077 -8,923

Summe 184 8 222 221,515 -0,485

SSZ SSZ - BBMJahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen BBM

Grundbedarf in Std.

 
 
Beispiel: Grundschule C (mit Zusatzbedarf Schwimmunterricht)

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

1 32 2 42 10,5 0,808 36,356 -5,644

2 37 2 47 11,75 0,905 45,235 -1,765

3 35 2 55 13,25 1,026 49,160 -5,840

4 32 2 56 14 1,067 48,144 -7,856

Summe 136 8 200 178,895 -21,105

SSZ SSZ - BBMGrundbedarf in Std.
Anz.d. 

Klassen
Anz.d. 

Schüler
Jahrgangs-

stufe BBM
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2. Regionale Schule 
 
Beispiel: Regionale Schule A

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4
Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

5 50 2 70 17,3 1,245 79,550 9,550

6 51 2 72 17,3 1,300 83,600 11,600

7 28 1 46 19,5 1,322 56,516 10,516

8 22 1 50 20,5 1,495 53,390 3,390

9 30 2 73 21 1,506 66,180 -6,820

10 32 2 71 20,5 1,317 62,644 -8,356

Summe 213 10 382 401,880 19,880

Grundbedarf in Std. SSZ - BBMSSZJahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen BBM

 
 

Beispiel: Regionale Schule B

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

5 53 2 70 17,3 1,245 83,285 13,285

6 50 2 72 17,3 1,300 82,300 10,300

7 43 2 73 19,5 1,322 76,346 3,346

8 30 2 71 20,5 1,495 65,350 -5,650

9 33 2 73 21 1,506 70,698 -2,302

10 30 2 71 20,5 1,317 60,010 -10,990

Summe 239 12 430 437,989 7,989

SSZ - BBMJahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen BBM

SSZ
Grundbedarf in Std.

 
 

Beispiel: Regionale Schule C

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

5 44 2 70 17,3 1,245 72,080 2,080

6 38 2 70 17,3 1,300 66,700 -3,300

7 22 1 44 19,5 1,322 48,584 4,584

8 24 1 51 20,5 1,495 56,380 5,380

9 20 1 53 21 1,506 51,120 -1,880

10 29 2 71 20,5 1,317 58,693 -12,307

Summe 177 9 359 353,557 -5,443

Grundbedarf in Std. SSZ - BBMJahrgangs-
stufe

SSZAnz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen BBM
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3. Allgemeine Förderschule 
 

Beispiel: Allgemeine Förderschule A

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

1 7 1 21 0 2,808 19,656 -1,344
2 8 1 25 0 2,808 22,464 -2,536
3 20 2 52 0 2,808 56,16 4,16
4 35 3 84 0 2,808 98,28 14,28
5 25 2 60 0 2,808 70,2 10,2
6 35 3 93 0 2,808 98,28 5,28
7 33 3 90 0 2,808 92,664 2,664
8 32 3 90 0 2,808 89,856 -0,144
9 51 4 120 0 2,808 143,208 23,208

10 9 1 33 0 2,808 25,272 -7,728
Summe 255 23 668 716,04 48,04

Jahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

SSZ - BBMSSZ
Grundbedarf in Std.

BBM

 
 
Beispiel: Allgemeine Förderschule B

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

1/2 10 1 27 0 2,808 28,08 1,08
3 11 1 27 0 2,808 30,888 3,888
4 14 1 29 0 2,808 39,312 10,312
5 11 1 30 0 2,808 30,888 0,888
6 13 1 31 0 2,808 36,504 5,504
7 16 2 58 0 2,808 44,928 -13,072
8 17 2 58 0 2,808 47,736 -10,264
9 22 2 60 0 2,808 61,776 1,776

Summe 114 11 320 320,112 0,112

Jahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Grundbedarf in Std.
SSZ

BBM
SSZ - BBM

 
 
Beispiel: Allgemeine Förderschule C

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

1/2 6 1 25 0 2,808 16,848 -8,152
3 11 1 27 0 2,808 30,888 3,888
4 8 1 27 0 2,808 22,464 -4,536
5 9 1 29 0 2,808 25,272 -3,728
6 10 1 30 0 2,808 28,080 -1,92
7 11 1 30 0 2,808 30,888 0,888
8 16 2 58 0 2,808 44,928 -13,072
9 19 2 58 0 2,808 53,352 -4,648

Summe 90 10 284 252,72 -31,28

Anz.d. 
Klassen

Jahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Grundbedarf in Std. SSZ - BBMSSZ
BBM
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4. Integrierte Gesamtschule 
 

Beispiel: Integrierte Gesamtschule A

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

5 111 4 140 17,30 1,245 155,495 15,495
6 56 2 72 17,30 1,300 90,100 18,100
7 77 3 123 3,00 1,83 143,910 20,910
8 53 2 82 6,50 1,73 98,190 16,190
9 65 3 117 4,50 1,83 123,450 6,450

10 69 3 114 7,00 1,63 119,470 5,470
11 50 2,1 18,00 1,45 90,500
12 36 1,5 18,00 1,45 70,200
13 32 1,4 9,00 1,200 47,400

Summe 549 22 891,6 938,715 47,115

Grundbedarf in Std.
Anz.d. 

Klassen
Anz.d. 

Schüler

-35,500243,6

SSZ - BBMSSZ
BBM

Jahrgangs-
stufe

 
 

Beispiel: Integrierte Gesamtschule B

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

5 99 4 140 17,30 1,245 140,555 0,555
6 121 5 180 17,30 1,300 174,600 -5,400
7 64 3 108 3,00 1,83 120,120 12,120
8 85 4 148 6,50 1,73 153,550 5,550
9 94 4 176 4,50 1,83 176,520 0,520

10 125 5 210 7,00 1,63 210,750 0,750
11 51 3 18,00 1,45 91,950
12 51 3 18,00 1,45 91,950
13 53 3 9,00 1,200 72,600

Summe 743 34 1233 1232,595 -0,405

Jahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Grundbedarf in Std. SSZ - BBMSSZ
BBM

-14,500271,0

 
 

Beispiel: Integrierte Gesamtschule C

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

5 95 4 140 17,30 1,245 135,575 -4,425
6 89 4 140 17,30 1,300 133,000 -7,000
7 62 3 108 3,00 1,83 116,460 8,460
8 59 3 111 6,50 1,73 108,570 -2,430
9 85 4 156 4,50 1,83 160,050 4,050

10 96 4 168 7,00 1,63 163,480 -4,520
11 67 3 18,00 1,45 115,150
12 53 2 18,00 1,45 94,850
13 59 2 9,00 1,200 79,800

Summe 665 29 1124,5 1106,935 -17,565

301,5 -11,700

Jahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Grundbedarf in Std. SSZ - BBMSSZ
BBM
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5. Gymnasium 
 

Beispiel: Gymnasium A

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

7 90 3 102 17,00 1,135 119,150 17,150

8 60 2 70 17,50 1,200 89,500 19,500

9 60 2 73 18,25 1,230 92,050 19,050

10 59 2 75 18,75 1,260 93,090 18,090

11 85 3,6 18,00 1,45 141,250

12 63 2,7 18,00 1,45 109,350

13 66 2,8 9,00 1,200 88,200

Summe 483 18,1 652,9 732,590 79,690

5,900

Grundbedarf in Std. SSZ - BBM

332,9

SSZ
BBM

Jahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

 
 

Beispiel: Gymnasium B

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

7 74 3 102 17,00 1,135 100,990 -1,010

8 66 3 102 17,50 1,200 96,700 -5,300

9 85 3 109,5 18,25 1,230 122,800 13,300

10 73 3 112,5 18,75 1,260 110,730 -1,770

11 126 5,4 18,00 1,45 200,700

12 140 6 18,00 1,45 221,000

13 133 5,7 9,00 1,200 168,600

Summe 697 29,1 1004,55 1021,520 16,970

SSZ - BBMSSZ

11,750

Jahrgangs-
stufe

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen BBM

Grundbedarf in Std.

578,55

 
 

Beispiel: Gymnasium C

Sockel Faktor SSZ =Sp.5 + Sp. 6 x Sp. 2 Sp. 7 - Sp. 4

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

7 126 5 170 17,00 1,135 160,010 -9,990

8 122 5 175 17,50 1,200 163,900 -11,100

9 123 5 182,5 18,25 1,230 169,540 -12,960

10 122 5 187,5 18,75 1,260 172,470 -15,030

11 219 9,3 18,00 1,45 335,550

12 201 8,6 18,00 1,45 309,450

13 210 8,9 9,00 1,200 261,000

Summe 1123 46,8 1628,5 1571,920 -56,580

913,5 -7,500

SSZ - BBM
SSZ

Grundbedarf in Std.

BBM
Jahrgangs-

stufe
Anz.d. 

Schüler
Anz.d. 

Klassen
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2.2.2 Vergleich des Anrechnungsbedarfs für Leitung und Schulpool nach dem 

Bandbreitenmodell (BBM) und schülerbezogener Zuweisung (SSZ) 
 
2.2.2.1 Anrechnungsbedarf für Leitung 
 
1. Grundschule  
 

Schull. stellv. 
Schull. Koord. Summe Sockel Faktor Zuschlag SSZ =(Sp.2 - 40) · Sp.9 + Sp.8 + Sp.10 Sp. 11 - Sp. 7

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Grundschule A 96 5 9 5 0 14 4 0,098 0 9,488 -4,512

Grundschule B 184 8 9 5 0 14 4 0,098 0 18,112 4,112

Grundschule C 136 8 9 5 0 14 4 0,098 0 13,408 -0,592

Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Anrechnungsstunden für Leitungstätigkeit
BBM SSZ - BBMSSZ

Schule

 
 
2. Regionale Schule 
 

Schull.
stellv. 
Schull.

Koord. Summe Sockel Faktor Zuschlag SSZ =(Sp.2 - 200) · Sp.9 + Sp.8 + Sp.10 Sp. 11 - Sp. 7

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Regionale Schule A 213 10 12 6 18 18 0,017 0 18,221 0,221

Regionale Schule B 239 12 13 6 19 18 0,017 0 18,663 -0,337

Regionale Schule C 177 9 12 6 18 18 0,017 0 17,609 -0,391

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

SSZ - BBMAnrechnungsstunden für Leitungstätigkeit
BBM SSZ

 
 
3. Allgemeine Förderschule 
 

Schull. stellv. 
Schull. Koord. Summe Sockel Faktor Zuschlag SSZ =(Sp.2 - 80) · Sp.9 + Sp.8 + Sp.10 Sp. 11 - Sp. 7

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Allgemeine Förderschule A 255 23 13 7 9 29 8 0,114 7 34,95 5,95

Allgemeine Förderschule B 114 11 9 5 7 21 8 0,144 7 19,896 -1,104

Allgemeine Förderschule C 90 10 9 5 5 19 8 0,144 7 16,44 -2,56

SSZ - BBMBBM SSZ
Schule Anz.d. 

Schüler
Anz.d. 

Klassen

Anrechnungsstunden für Leitungstätigkeit

 
 
4. Integrierte Gesamtschule 
 

Schull. stellv. 
Schull. Koord. Summe Sockel Faktor Zuschlag SSZ =(Sp.2 - 200) · Sp.9 + Sp.8 + Sp.10 Sp. 11 - Sp. 7

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

IGS A 549 22 15 8 4 27 18 0,017 14 37,933 10,933

IGS B 743 34 16 9 20 45 18 0,017 14 41,231 -3,769

IGS C 665 29 16 9 16 41 18 0,017 14 39,905 -1,095

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Anrechnungsstunden für Leitungstätigkeit SSZ - BBMBBM SSZ
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5. Gymnasium 
 

Schull. stellv. 
Schull. Koord. Summe Sockel Faktor Zuschlag SSZ =(Sp.2 - 200) · Sp.9 + Sp.8 + Sp.10 Sp. 11 - Sp. 7

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Gymnasium A 483 18,1 14 7 4 25 18 0,017 4 28,851 3,851

Gymnasium B 697 29,1 16 9 4 29 18 0,017 4 32,489 3,489

Gymnasium C 1123 46,8 19 11 8 38 18 0,017 4 39,731 1,731

SSZ - BBMBBM SSZ
Schule Anz.d. 

Schüler
Anz.d. 

Klassen

Anrechnungsstunden für Leitungstätigkeit

 
 
2.2.2.2 Schulpool 
 
1. Grundschule 
 

Faktor Stunden Faktor SSZ = Sp.2 ·  Sp.6 Sp. 7 - Sp. 5
Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

Grundschule A 96 5 0,2 1,0 0,011 1,056 0,056

Grundschule B 184 8 0,2 1,6 0,011 2,024 0,424

Grundschule C 136 8 0,2 1,6 0,011 1,496 -0,104

SSZ - BBMSSZSchule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Anrechnungsstunden für Schulpool
BBM

 
 
2. Regionale Schule 
 

Faktor Stunden Faktor SSZ = Sp.2 ·  Sp.6 Sp. 7 - Sp. 5
Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

Regionale Schule A 213 10 0,3 3,0 0,014 2,982 -0,018

Regionale Schule B 239 12 0,3 3,6 0,014 3,346 -0,254

Regionale Schule C 177 9 0,3 2,7 0,014 2,478 -0,222

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

SSZ - BBMAnrechnungsstunden für Schulpool
BBM SSZ

 
 
3. Allgemeine Förderschule 
 

Faktor Stunden Faktor SSZ = Sp.2 ·  Sp.6 Sp. 7 - Sp. 5
Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

Allgemeine Förderschule A 255 23 0,3 6,9 0,035 8,925 2,025

Allgemeine Förderschule B 114 11 0,3 3,3 0,035 3,99 0,69

Allgemeine Förderschule C 90 10 0,3 3,0 0,035 3,15 0,15

SSZ - BBMBBM SSZSchule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Anrechnungsstunden für Schulpool
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4. Integrierte Gesamtschule 
 

Faktor Stunden Faktor SSZ = Sp.2 ·  Sp.6 Sp. 7 - Sp. 5
Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

IGS A   (5-6) 167 6 0,3 1,8 0,014 2,338 0,538

IGS A   (7-10) 264 11 0,8 8,8 0,014 3,696 -5,104

IGS A   (11-13) 118 5 1,5 7,5 0,064 7,552 0,052

IGS A (Summe) 549 22 18,1 13,586 -4,514

IGS B   (5-6) 220 9 0,3 2,7 0,014 3,08 0,380

IGS B   (7-10) 368 16 0,8 12,8 0,014 5,152 -7,648

IGS B   (11-13) 155 9 1,5 13,5 0,064 9,92 -3,58

IGS B (Summe) 743 34 29,0 18,152 -10,848

IGS C   (5-6) 184 8 0,3 2,4 0,014 2,576 0,176

IGS C   (7-10) 302 14 0,8 11,2 0,014 4,228 -6,972

IGS C   (11-13) 179 7 1,5 10,5 0,064 11,456 0,956

IGS C (Summe) 665 29 24,1 18,26 -5,84

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Anrechnungsstunden für Schulpool SSZ - BBMBBM SSZ

 
 
5. Gymnasium 
 

Faktor Stunden Faktor SSZ = Sp.2 ·  Sp.6 Sp. 7 - Sp. 5
Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8

Gymnasium A (5-10) 269 9 0,3 2,7 0,014 3,766 1,066

Gymnasium A (11-13) 214 9,1 1,5 13,7 0,064 13,696 -0,004

Gymnasium A (Summe) 483 18,1 16,4 17,5 1,1

Gymnasium B (5-10) 298 12 0,3 3,6 0,014 4,172 0,572

Gymnasium B (11-13) 399 17,1 1,5 25,7 0,064 25,536 -0,164

Gymnasium B (Summe) 697 29,1 29,3 29,7 0,4

Gymnasium C (5-10) 493 20 0,3 6,0 0,014 6,902 0,902

Gymnasium C (11-13) 630 26,8 1,5 40,2 0,064 40,32 0,120

Gymnasium C (Summe) 1123 46,8 46,2 47,2 1,0

SSZ - BBMBBM SSZSchule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Anrechnungsstunden für Schulpool
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 17

2.2.3 Vergleich des Gesamtbedarfs nach dem Bandbreitenmodell und 
schülerbezogener Zuweisung (Grundbedarf, Leitungspool, Schulpool) 

 
1. Grundschule 
 

Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Grundschule A 96 5 130 14,0 1 145 142,519 9,488 1,056 153,063 8,063

Grundschule B 184 8 222 14,0 1,6 237,6 221,515 18,112 2,024 241,651 4,051

Grundschule C 136 8 200 14,0 1,6 215,6 178,895 13,408 1,496 193,799 -21,801

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

SSZ
Zusammenfassung in Stunden

SSZ - BBMBBM

 
 
2. Regionale Schule 
 

Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Regionale Schule A 213 10 382 18,0 3 403 401,880 18,221 2,982 423,083 20,083

Regionale Schule B 430 7,989 398

Regionale Schule C 177 9 359 18,0 2,7 379,7 353,557 056

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Zusammenfassung in Stunden

SSZ - BBMBBM SSZ

239 12 19,0 3,6 452,6 43 18,663 3,346 459,998 7,

17,609 2,478 373,644 -6,  
 
3. Allgemeine Förderschule 
 

Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Allgemeine Förderschule A 255 23 668 29,0 6,9 703,9 716,040 34,95 8,925 759,915 56,015

Allgemeine Förderschule B 114 11 320 21,0 3,3 344,3 320,112 19,896 3,99 343,998 -0,302

Allgemeine Förderschule C 90 10 284 19,0 3 306 252,720 16,44 3,15 272,31 -33,69

SSZ - BBMBBM SSZSchule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Zusammenfassung in Stunden

 
 
4. Integrierte Gesamtschule 
 

Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

IGS A 549 22 891,6 27,0 18,1 936,7 938,715 37,933 13,586 990,234 53,534

IGS B 743 34 1233 45,0 29 1307 1232,595 41,231 18,152 1291,978 -15,022

IGS C 665 29 1124,5 41,0 24,1 1189,6 1106,935 39,905 18,26 1165,1 -24,500

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Zusammenfassung in Stunden

SSZ - BBMBBM SSZ

 
 
5. Gymnasium 
 

Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt Grundbedarf
Leitungs-
stunden

Schulpool Gesamt

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4 Sp.5 Sp.6 Sp.7 Sp.8 Sp.9 Sp.10 Sp.11 Sp.12

Gymnasium A 483 18,1 652,9 25,0 16,4 694,3 732,590 28,851 17,500 778,941 84,641

Gymnasium B 697 29,1 1004,55 29,0 29,3 1062,85 1021,520 32,489 29,700 1083,709 20,859

Gymnasium C 1123 46,8 1628,5 38,0 46,2 1712,7 1571,920 39,731 47,200 1658,851 -53,849

Schule Anz.d. 
Schüler

Anz.d. 
Klassen

Zusammenfassung in Stunden

SSZ - BBMBBM SSZ

 



Berechnung des Unterrichtsbedarfs für allgemein bildende Schulen Schuljahr 2007/08
1. Grundbedarf (Lehrerwochenstunden für Unterricht) Arbeitsstand: 25.09.2007

Sockel Faktor 1) 2) Sockel Faktor Sockel Faktor Sockel Faktor Sockel Faktor

VK 9,50 0,300

DFK(0) 5,20 1,626

DFK(0/1) 5,20 1,791

DFK(1) 5,20 1,711

DFK(2) 5,20 1,902

1 10,50 0,808

2 11,75 0,905

3 13,25 1,026

4 14,00 1,067

1/2 8,25 1,150

2/3 9,75 1,160

3/4 10,00 1,250

5 17,30 1,245 17,30 1,245

6 17,30 1,300 17,30 1,300

7 15,25 1,067 19,50 1,322 17,00 1,135 3,00 1,830

8 15,25 1,067 20,50 1,495 17,50 1,200 6,50 1,730

9 15,25 1,067 21,00 1,506 18,25 1,230 4,50 1,830

10 15,25 1,067 20,50 1,317 18,75 1,260 7,00 1,630

11 18,00 1,450 18,00 1,450

12 18,00 1,450 18,00 1,450

13 9,00 1,200 9,00 1,200

1) mit Zuschlag für Schwimmunterricht (0,010 Std. je Grundschüler)
2) mit Zuschlag für sonderpäd. Förderung DFK an GS (0,331 Std. je Grundschüler in DFK)

IGS
Jahrgangsstufe

Grundschule Realschule Regionale Schule Gymnasium
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Anlage 
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Berechnung des Unterrichtsbedarfs für allgemein bildende Schulen
1. Grundbedarf (Lehrerwochenstunden für Unterricht) - Förderschulen

Schulart Faktor

Allgemeine Förderschule 2,808

Schule zur individuellen Lebensbewältigung 4,000

Schule für Blinde Blinde u. Sehbehinderte 5,286

Landesförderzentrum Förderschwerpunkt "Hören" 4,432

Schule für Körperbehinderte 3,899

Schule für Erziehungsschwierige 3,315

2,423

1,429

Sprachheilschule (einschließlich LRS-Klassen)

Schule für Kranke
 

 



Berechnung des Unterrichtsbedarfs für allgemein bildende Schulen Schuljahr 2007/08
2. Anrechnungsbedarf Arbeitsstand: 21.09.2007

Schulpool (z)
Sockel (S) Faktor (f) Zuschlag (Z)1) Berechnungsvorschrift einer Schule für x Schüler 5) Faktor F Berechnungsvorschrift für x Schüler

Grundschule 4 0,098 y=(x-40)· f+S 0,011 z=F· x

weiterführende 
allgem. und berufl. 

Schulen
18 0,017 22), 143),  44) y=(x-200)· f+S+Z

Jgst 5-10 der allgem. 
Schulen 0,014 z=F· x

11-12 0,064 z=F· x

Sprachheilschule 4 0,080 y=(x-40)· f+S 0,031 z=F· x

FIL 4 0,318 y=(x-40)· f+S 0,031 z=F· x

FE 4 0,097 y=(x-40)· f+S 0,031 z=F· x

sonstige FS 8 0,114 y=(x-80)· f+S 0,035 z=F· x

Berufliche Schulen 0,03 z=F· x

1) für sonderpäd. Förderzentren und entsprechende berufl. Schulen mit zentraler sonderpäd. Aufgabenstellung, 7 Anrechnungsstunden als Zuschlag
2) nur für weiterführende Schulen mit Grundschule
3) für Gesamtschulen
4) für voll ausgebaute gymnasiale Oberstufen (einschließlich Fachgymnasium)
5) für (x-a)· f ≤ 0 gilt : y= S+Z

Schulart
Leitungspool (y)
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Berechnung des Unterrichtsbedarfs für allgemein bildende Schulen Schuljahr 2007/08
3. Zusatzbedarf Arbeitsstand: 21.09.2007

Schwimmunterricht 0,010

DFK sonderpäd. Förderung 0,331

Beschulung von Kindern deutscher Aussiedler und ausländischer Bürger 0,547

gemeinsamer Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder 1,017

volle Halbtagsgrundschule 0,130

Ganztagsschule 0,100

Sportgymnasium 0,174

Musikgymnasium 0,652

Förderklassen an Gymnasien o. Std. für Hochbegabte 0,078

Hochbegabtenförderung 0,369

Legassthenie/ Dyskalkulie 0,168

Förderbedarf für selbständige Klassen mit erziehungsschwierigen Schülern an Grundschulen 0,091

Erlangung FH-Reife 0,180

Haus-, Krankenhaus- und Sanatoriumsunterricht 1,515

Einzelunterricht für schwer verhaltensgestörte Schüler 1,486

Sportgymnasium mind. 50 Stunden
Musikgymnasium mind. 100 Stunden

Zusatzbedarf Schwimmunterricht (0,010 Std. je Grundschüler) und sonderpäd. Förderung DFK an GS (0,331 Std. je Schüler in DFK) im Faktor GB enthalten.

Bedarf Faktor

 
 

 21



Empfehlungen zur Gestaltung einer erweiterten Selbst-
ständigkeit der Schulen im Bereich der Sachmittel-
bewirtschaftung 

 
I. Vorbemerkung 
»Die Schulen planen und gestalten den Unterricht, die Erziehung und die Organisation ihrer 
inneren Angelegenheiten eigenverantwortlich. Ihnen soll Verantwortung für Personal und 
Sachbedarf übertragen werden. Das Land und die Schulträger sind verpflichtet, die Schulen in 
ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu fördern und zu unterstützen.« [§ 4 Abs. 7 
SchulG MV] 

Nach der Vorgabe von Zielen und Standards sollen die Schulen ihre Aufgabenbereiche nach 
den jeweils vor Ort gegebenen Bedingungen gestalten und sich einer regelmäßigen Quali-
tätskontrolle stellen. Die größere Ergebnisverantwortung erfordert einen erweiterten 
Gestaltungsspielraum für die Schulen. Das Land und der Schulträger wollen die Schulen in ihrer 
Selbstständigkeit fördern und unterstützen. 

Nach Maßgabe der Entscheidungen des jeweiligen Schulträgers soll den Schulen zunehmend 
die Regelung ihrer sächlichen Angelegenheit übertragen werden. Die eigene Bewirtschaftung 
der für den Sachbedarf notwendigen Mittel einschließlich der Elemente Deckungsfähigkeit und 
Übertragbarkeit dient der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags, sowie der 
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Schule. 

Nach § 112 SchulG MV soll der Schulträger dem Schulleiter die für den Sachbedarf der Schule 
notwendigen Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung übertragen. Die Vorschriften über die 
kommunale Haushaltswirtschaft bleiben unberührt. 

Das Bildungsministerium empfiehlt, dass Schulleiter und Schulträger auf dieser Grundlage eine 
Vereinbarung nach Maßgabe der folgenden Grundsätze abschließen. 

Auf der Grundlage eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen dem Schulträger und seinen 
Schulen ist den Schulleitern sowohl in der Vorbereitung der Übernahme der Haushalts-
verantwortung als auch in allen Fragen der konkreten Haushaltsbewirtschaftung umfassende 
Hilfe zu gewähren.  

 

II. Beispiel einer Vereinbarung: 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Grundsätze enthalten Empfehlungen zur eigenen Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, 
die der jeweilige Schulträger den Schulen übertragen hat. 

§ 2 Begriffsbestimmung 
Mit der Übertragung der Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung wird das Recht ein-
geräumt, im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel selbstständig zu entscheiden, für 
welchen Zweck und in welcher Höhe Haushaltsmittel im einzelnen verwendet werden sollen. 

Die Schulleiter sind danach insbesondere berechtigt, als Vertreter des Schulträgers im Rahmen 
der Hauptsatzung und weiterer Regelungen der Haushaltswirtschaft des Schulträgers 
selbstständig Verträge abzuschließen, Einnahmen zu erheben und Ausgaben zu tätigen. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Verträge der "laufenden Verwaltung", welche sich nur 
innerhalb des gesetzten Budgets und der in den kommunalen Hauptsatzungen geregelten 
Wertgrenzen bewegt. 

Die Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft bleiben unberührt.  



§ 3 Verfahren 
(1) Zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen werden sollen die  

– Einnahmen aus Elternbeiträgen, Vermietungen, Zuschüssen u. a., sofern sie sich nicht 
aus Einnahmen ergeben, welche derzeit zur Gesamtdeckung des Haushalts dienen. 

– Ausgaben für die Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen 

– Ausgaben für Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungen im Verwaltungshaushalt erfolgt 
weiterhin durch die Kernverwaltung, ggf. unter einer stärkeren Beteiligung der einzelnen 
Schulen. 

– Ausgaben für Mieten und Pachten  

– Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  

– Ausgaben für Dienst- und Schutzbekleidung  

– Ausgaben für Unterrichts- und Lernmittel nach § 54, Abs.2 SchulG MV 

– Ausgaben für Bürobedarf  

– Ausgaben für Bücher/Zeitschriften  

– Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren  

– Ausgaben für Öffentliche Bekanntmachungen  

– Ausgaben für Dienstreisen, soweit nicht das Land die Personalausgaben trägt  

– Ausgaben für den Erwerb beweglicher Sachen (Investitionen) erfolgt ebenfalls durch die 
Kernverwaltung unter Beteiligung der Schulen 

– Sonstige Ausgaben für nicht investive Sachkosten des Schulträgers gem. § 110 SchulG 
M-V 

(2) Der Schulleiter soll vom Schulträger die notwendige Vollmacht erhalten, um selbstständig 
Verträge abschließen, Einnahmen erheben und Ausgaben tätigen zu können. 

(3) Die Übertragung zur eigenen Bewirtschaftung kann durch den Schulträger entzogen oder 
eingeschränkt werden, wenn gesetzliche Bestimmungen nicht erfüllt werden bzw. getroffene 
Vereinbarungen durch die Schulleitung nicht eingehalten werden. In diesen Fällen erfolgt 
die Bewirtschaftung durch die zuständigen Einrichtungen des Schulträgers. Der Schulträger 
soll mit dem Schulleiter eine Vereinbarung zur eigenen Bewirtschaftung abschließen, die 
den Empfehlungen in den Grundsätzen entspricht. Bei Verstößen des Schulleiters gegen 
zwingende Vorschriften kommunalen Haushaltsrechts bzw. auch gegen Vereinbarungen 
zwischen Schule und Schulträger ergeben sich Konsequenzen, welche arbeitsrechtlichen 
bzw. dienstrechtlichen Charakter tragen. Diese Konsequenzen wirken sich ggf. auch auf das 
Budget kommender Jahre aus. 

(4) Der Schulträger soll den Schulleiter in allen Fragen der Haushaltswirtschaft, des Vergabe-
rechts und sonstiger mit der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel auftretenden Fragen be-
raten. 

(5) Der Schulleiter erhält nach gemeinsam vereinbarten Grundsätzen maßgeblichen Einfluss 
auf die Ausgestaltung des Stellenplanes des Schulträgers an seiner Schule. Die Entschei-
dung der politischen Gremien über den Stellenplan bleibt davon unberührt. 



§ 4 Schulvermögen 
(1) Dem Schulleiter soll die Aufsicht über das Schulvermögen übertragen werden. Über die 

Sachmittel ist ein Verzeichnis unter Beachtung der GemHVO zu führen. 

(2) Die Schulleiter sollen die Entscheidungsbefugnis über die außerschulische Nutzung der 
Gebäude und Schulanlagen nach Maßgabe mit dem Schulträger zu vereinbarender 
Grundsätze (z. B. keine parteipolitische Nutzung; gemeinwohlorientierte Nutzung vor 
kommerzieller oder anderweitiger privater Nutzung) erhalten. Hieraus erzielte Mehr-
einnahmen sollen der Schule zusätzlich für Mehrausgaben zur Verfügung stehen.  

§ 5 Mittelverteilung 
Die Aufteilung der zur eigenen Bewirtschaftung übertragenen Haushaltsmittel auf die Schulen 
soll nach nachvollziehbaren Kriterien, schulartbezogen und unter Berücksichtigung des 
baulichen Zustandes und des erreichten Ausstattungsgrades in Abstimmung zwischen dem 
Schulträger und den Schulleitern erfolgen. Im gegenseitigen Einvernehmen kann die Aufteilung 
geändert werden. 

§ 6 Deckungsfähigkeit 
Soweit Gruppierungen zur eigenen Bewirtschaftung übertragen worden sind,  

– sollen Ausgabetitel des Verwaltungshaushalts untereinander gegenseitig deckungsfähig 
sein, 

– sollen Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt dienen 
können. 

§ 7 Übertrag von Haushaltsverbesserungen 
(1) Soweit die Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung übertragen wurden, sollen Ausgaben 

übertragbar sein. 

(2) Sofern die Jahresrechnung einen Fehlbetrag ausweist, dürfen Mittel, die ausschließlich 
infolge der Budgetierungsregelungen erwirtschaftet wurden, mit einem Anteil von höchstens 
30 v. H. in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden. 

§ 8 Verantwortlichkeit und Haushaltsüberwachung 
(1) Im Einvernehmen mit dem Schulträger legt der Schulleiter geeignete Personen fest, die die 

sachliche und die rechnerische Richtigkeit einer Ausgabe oder Einnahme prüfen und 
bestätigen. Dabei ist zu beachten, dass der Anordnende nicht die rechnerische Richtigkeit 
bestätigen darf. 

 Alle zur Anordnungsbefugnis und zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit getroffenen Festlegungen sind mit Unterschriftsproben des Bediensteten der 
Verwaltung, ggf. hier die Schulsekretärin und Mitarbeiter des Schulträgers, bei der Kasse 
des Schulträgers zu hinterlegen. 

(2) Eine sich aus welchem Rechtsgrund auch immer ergebende Haftung im Zusammenhang 
mit der Durchführung dieser Aufgabenübertragung bleibt auf den Fall des vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Handelns beschränkt. 

§ 9 Berichtwesen 
In Abstimmung mit dem jeweiligen Schulträger soll die Schule einen Nachweis über den Ablauf 
der Haushaltswirtschaft führen und der zuständigen Stelle entsprechend deren Terminvorgaben 
berichten. 

§ 10 Geltungsbeginn 
Diese Grundsätze gelten ab dem Schuljahr …. 
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